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Vorwort 
 
 

„Wir wollen das allgemeine Strafverfahren und das Jugendstrafverfahren unter Wahrung 

rechtsstaatlicher Grundsätze effektiver und praxistauglicher gestalten.“ Mit dieser 

Vereinbarung hatte die Koalition aus CDU, CSU und SPD in der 18. Wahlperiode des 

Deutschen Bundestages 2013 – 2017 eine Reform der Strafprozessordnung angekündigt.  

 

In Sorge um eine praxisgerechte Umsetzung dieses Vorhabens hat die Konferenz der 

Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts und des 

Bundesgerichtshofs im Jahr 2015 eine Arbeitsgruppe „Zukunft des Strafprozesses“ 

eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, den Reformprozess zur 

Steigerung der Effektivität und Praxistauglichkeit des Strafverfahrens eng zu begleiten. Sie 

versteht sich hierbei als Sprachrohr für die gerichtliche Praxis und hat im Jahr 2016 einen 

ersten bundesweiten Strafkammertag in Hannover durchgeführt. Sie sieht es als Erfolg der 

dort weitgehend einhellig gefassten Forderungen an, dass im Gesetz zur effektiveren und 

praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens vom 17. August 2017 (BGBl I 2017, 

3202) einige Verbesserungen enthalten sind, vor allem aber drohende Verschlechterungen 

weitgehend vermieden wurden. Es bestehen jedoch deutlich weitergehende Vorstellungen 

der Praxis im Sinne der Verbesserung eines rechtsstaatlichen und effizienten 

Strafprozesses. Bei der letztjährigen 68. Jahrestagung der Präsidentinnen und Präsidenten 

der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts und des Bundesgerichtshofs wurde deshalb 

beschlossen, einen weiteren Strafkammertag unmittelbar nach der Bundestagswahl am 26. 

September 2017 in Würzburg folgen zu lassen, um bei der Reform der Strafprozessordnung 

zur Effektivierung und Steigerung ihrer Praxistauglichkeit insbesondere auch Experten aus 

der Justiz, vornehmlich Strafkammervorsitzenden und Strafsenatsvorsitzenden aus 

sämtlichen Oberlandesgerichtsbezirken, Gehör zu verschaffen. 

 

Der zweite bundesweite Strafkammertag in Würzburg hat unter dem Motto „Gerechter 

Strafprozess braucht gute Gesetze – Forderungen deutscher Strafrichter an den 

Gesetzgeber“ in mehreren Arbeitsgruppen zwölf zentrale Vorschläge entwickelt und diese 

einstimmig mit der Bitte zusammengefasst, in den neuen Koalitionsvertrag folgende 

Vereinbarung aufzunehmen: „Wir werden das Strafverfahren weiter praxisgerecht 

verbessern und die Wahrheitsfindung im Strafprozess erleichtern.“ Ergänzend haben die 

Teilnehmer im Wege einer an die Tagung anschließenden Internet-Abstimmung eine Reihe 

weiterer Vorschläge ohne nähere Diskussion im Sinne einer „Grünen Liste“ beschlossen. Der 

Diskussionsverlauf und die Ergebnisse werden in dieser Dokumentation dargestellt.  
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Das Echo auf den Würzburger Strafkammertag ging weit über das von den Initiatoren und 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhoffte Maß hinaus. Die Konferenz der deutschen 

Justizministerinnen und Justizminister hat sich am 9. November 2017 unter dem 

Tagesordnungspunkt „Weiterer Reformbedarf im Strafverfahren“ ausdrücklich mit den 

Ergebnissen des Strafkammertages befasst. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 

SPD vom 12. März 2018, dessen Umsetzung nun mit der Regierungsbildung beginnen kann, 

enthält nicht nur das allgemeine Bekenntnis, die Strafprozessordnung modernisieren und 

das Strafverfahren beschleunigen zu wollen, sondern auch die Vereinbarung konkreter 

Maßnahmen, die teilweise Beschlüssen des Strafkammertags entsprechen. Der zweite 

bundesweite Strafkammertag war auch gemessen an den Rückmeldungen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer und am Presseecho, u. a. in der Deutschen Richterzeitung 

eine ergebnisreiche Veranstaltung. 

 

Wir werden die zu erwartenden gesetzgeberischen Aktivitäten aus Sicht der 

strafgerichtlichen Praxis weiter eng begleiten und hoffen hierbei auch künftig auf die 

Mitwirkung unserer erfahrenen Richterkolleginnen und -kollegen, wie wir sie in Würzburg 

erleben durften. 

 

Bamberg, Berlin, Brandenburg, Braunschweig, Köln, Oldenburg, Schleswig und Stuttgart, im 

März 2018 

 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe 

 
Clemens Lückemann, 

Dr. Bernd Pickel, 
Klaus-Christoph Clavée, 

Wolfgang Scheibel, 
Margarete Gräfin von Schwerin, 

Anke van Hove, 
Uta Fölster, 

Dr. Franz Steinle 
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Teilnehmer 

 

Nachname, Titel Vorname 
Dienst-

bezeichnung 
Dienststelle AG 

Beese Annette VizePräs‘inAG AG Karlsruhe VI 

Blankenhorn Iris VRi’inLG LG Frankenthal (Pfalz) II 

Bock, Dr. Joachim VRiLG LG Mannheim V 

Böhm Veiko VRiLG LG Ravensburg III 

Böhme Regina VRi’inLG LG Aachen IV 

Büchs Volker VRiLG LG Aschaffenburg II 

Bührmann Sebastian VRiLG LG Oldenburg I 

de Lippe Rainer VRiLG LG Hildesheim I 

Dielitz Andreas VRiLG LG Potsdam IV 

Deutsch Carl Christian VizePräsLG LG Neubrandenburg VI 

Dopheide Oliver VRiLG LG Landshut II 

Drees Rainer VRiLG LG Düsseldorf I 

Dreyer Gerstin VRi’inLG LG Braunschweig II 

Galler Ulrich VRiLG LG Stendal II 

Granderath Peter PräsLG LG Gera I 

Grobecker, Dr. Sabine VRi’inLG LG Köln I 

Erhard, Dr. Christopher VRiLG LG Frankfurt a. Main I 

Emmert, Dr. Reinhold VRiLG LG Würzburg IV 

Eumann, Dr. Marc VRiLG LG Bonn I 

Häfner Gilbert PräsLG LG Dresden IV 

Heinemeier Jan VizePräsLG LG Aurich IV 

Hildebrandt Isabel VRi’inLG LG Itzehoe V 

Hoffmann, Dr. Marc VRiLG LG Köln V 

Holzhausen Joachim VRiLG LG Stuttgart II 

Jakubetz Tobias VRiLG LG Göttingen III 

Janßen, Dr. Dietrich VRiOLG OLG Oldenburg III 

Kirchinger Stephan VRiLG LG München I IV 

Kompisch Franz VRiLG LG Lüneburg VI 

Koller, Dr. Christoph RiOLG OLG Frankfurt II 

Kremer, Dr. Bruno VRiLG LG Bad Kreuznach IV 

Lauer Andreas VRiLG LG Saarbrücken II 

Lohmann Johann VRiLG LG Itzehoe II 

Lücke Stefan VRiLG LG Hannover II 

Marks Sandra VRi’inLG LG Neuruppin IV 

Mertens Ursula VRi’inLG LG Halle II 

Metzger Thomas VRiLG LG Koblenz VI 

Mielke, Dr. Bettina VRi’inLG LG Regensburg VI 

Münzer Karlheinz VRiLG LG Rottweil I 

Nüchter, Dr. Berthold VRiLG LG Duisburg VI 

Otparlik, Dr. Siegfried RiOLG OLG Naumburg II 

Piepel Robert VRiLG LG Schwerin V 

Polomski Ralf-Michael VRiLG LG Braunschweig II 

Pröbstel Holger VRiLG LG Erfurt V 

Rackwitz Gerd VRiLG LG Mannheim II 

Rausch, Dr. Jens VRiLG LG Bonn VI 
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Richter Werner VRiLG LG Münster V 

Rox Barbara Ri’inLG LG Braunschweig II 

Sandherr Urban RiKG Kammergericht I 

von Schmettau Mechthild VRi’inLG LG Erfurt II 

Schmidt Manfred VizePräsLG LG Bamberg IV 

Schmitt Christiane VRi’inLG LG Saarbrücken I 

Schmitt Jörg VRiLG LG Essen III 

Schnelle, Dr. Hartmut VRiOLG OLG Stuttgart I 

Schollbach Frank VRiLG LG Cottbus II 

Schönfelder Ulrike VRi‘inLG LG Hamburg III 

Schromek, Dr. Klaus Dieter VRiOLG OLG Bremen II 

Schwarz Alexander VRiLG LG Kaiserlautern IV 

Seifert Jürgen VRiLG LG Bremen III 

Sello Cornelius VRiLG LG Nürnberg-Fürth II 

Singelmann Christian VRiLG LG Lübeck VI 

Sommer, Dr. Stephan VRiLG LG Hamburg II 

Sprockhoff, Dr. Tilman VRiLG LG Berlin II 

Steger, Dr. Andreas VRiLG LG Koblenz I 

Stöber Roswitha VizePräs’inLG LG Amberg I 

Sy Bettina VRi’inLG LG Berlin  

Taeubner Ulrike VRi‘inOLG OLG Hamburg I 

Teipel Klaus Peter VRiLG LG Arnsberg II 

Weidig Bernd VRiLG LG Saarbrücken I 

Wetzel Susanne Präs’inLG LG Hanau IV 

Wiesner Christoph VRiOLG OLG München I 

Wilhelm Ernst Friedrich VRiOLG OLG Zweibrücken III 

Wulff Stefanie VRi’inLG LG Bremen I 

Ziegel Andreas VRiLG LG Dresden IV 

Zimmermann, Dr. Georg VRiLG LG Bielefeld II 
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Vortragende, Mitglieder der Arbeitsgruppen und weitere Teilnehmer 

Nachname, Titel Vorname 
Dienst-

bezeichnung 
Dienststelle AG 

Graf-Schlicker Marie Luise 
Ministerial-
direktorin 

Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz  

Limperg Bettina Präs'inBGH Bundesgerichtshof 
 

Arloth, Prof. Dr. Frank 
Ministerial- 

direktor 
Bayerisches Staatsministerium der 

Justiz  

Lückemann Clemens PräsOLG OLG Bamberg 
 

Steinle, Dr. Franz PräsOLG OLG Stuttgart I 

Gräfin von Schwerin Margarete Präs‘inOLG OLG Köln II 

Pickel, Dr. Bernd PräsKG Kammergericht III 

Scheibel Wolfgang PräsOLG OLG Braunschweig IV 

Clavée 
Klaus-

Christoph 
PräsOLG OLG Brandenburg V 

van Hove Anke Präs‘inOLG OLG Oldenburg VI 

Odörfer Bernd RiOLG OLG Stuttgart I 

Stollenwerk, Dr. Thomas VRiLG LG Bonn II 

Eckloff Lothar RiOLG OLG Köln II 

Berger Iris VRi’inLG LG Berlin III 

Ferber, Dr. Sabine VRi’inOLG OLG Celle IV 

von Häfen Mario RiOLG OLG Oldenburg VI 

Becker, Dr. Monika MR’in BMJV  

Feldmann, Dr. Mirja Ri’inLG BMJV  

Kreiner Sebastian StA BMJV  

Gnisa Jens DirAG DRB Gast 

Sprickmann 
Kerkerinck 

Lore VRi’inOLG DRB Gast 

Noll Peter VRiOLG NRV Gast 

Buse Karen Präs’inOLG OLG Bremen Gast 

Keders Johannes PräsOLG OLG Hamm Gast 

Riedel Alexander PräsOLG OLG Karlsruhe Gast 

Strötz, Dr. Christoph PräsOLG OLG Nürnberg Gast 

Jäger, Prof. Dr. Markus RiBGH BGH Gast 

Zwerger Andreas VizePräsOLG OLG Bamberg  

Geuder, Dr. Dietrich PräsLG LG Würzburg  

Brückner Hans VizePräsLG LG Würzburg  

Kahnke Claudia Ri’inOLG OLG Bamberg 
 

Weigel Bernd RiOLG OLG Bamberg, Pressestelle 
 

Zechnall Tanja Ri’inOLG OLG Bamberg  

Reiher Jürgen RiOLG OLG Bamberg  

Schepping Thomas DirAG AG Gemünden a. Main  

Knahn Tobias RiLG LG Würzburg, Organisation  

Schmidt Thomas RiLG LG Würzburg  

Müller, Dr. Martin RiLG LG Würzburg  

Müller-Mück Lars RiLG LG Würzburg  

Sponsel Michaela RpflR’in LG Würzburg, Organisation  

Spies Stefan JHS LG Würzburg, EDV  

Bürger Jana-Marie RpflOI’in OLG Bamberg, Pressestelle  

Braun Stefan JOS OLG Bamberg, EDV  

Herold Silvia RpflAmtfrau OLG Bamberg  
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Ablauf 

 

ab 10.00 Uhr  

 

Anreise und Begrüßungskaffee im Foyer des Landgerichts Würzburg 

(Ottostraße 5, 97070 Würzburg) 

 

10.30 Uhr 
 

Begrüßung durch PräsOLG Lückemann und PräsLG Dr. Geuder 

 

10.40 Uhr 

 

Grußwort des Amtschefs im Bayerischen Staatsministerium der Justiz 

Prof. Dr. Frank Arloth 

 

10.50 Uhr 

 

Grußwort der Präsidentin des Bundesgerichtshofs 

Bettina Limperg 

 

11.00 Uhr 

 

Einleitungsvortrag von Ministerialdirektorin Marie Luise Graf-Schlicker zu 

Überlegungen des BMJV zum Strafverfahrensrecht 

 

11.30 – 14.30 Uhr  

 

Diskussion und Entwicklung von Vorschlägen in sechs Arbeitsgruppen, 

inkl. Mittagsimbiss 

 

 

I. Befangenheitsanträge, gesetzlicher Richter, Besetzungsrügen  

Moderation: PräsOLG Dr. Steinle 

II. Beweisrecht und Verteidigung  

Moderation: Präs‘inOLG Gräfin v. Schwerin 

III. Rechtsmittelrecht 

Moderation: PräsKG Dr. Pickel 

IV. Gericht und Opferschutz 

Moderation: PräsOLG Scheibel 

V. Gewähr für Qualität: Ausbildung und Unterstützung 

Moderation: PräsOLG Clavée 

VI. Chancen und Gefahren der elektronischen Akte für das Strafverfahren 

Moderation: Präs‘inOLG van Hove 

 

14.30 - 15.00 Uhr Gemeinsame Kaffeepause (Foyer) 
anschließend Gruppenfoto  

15.00 - 16.30 Uhr  Vorstellung der Arbeitsgruppenergebnisse und Abstimmung im Plenum 
(Aula) 
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Begrüßung 
der Teilnehmer 

des zweiten bundesweiten Strafkammertags 
durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts Bamberg 

Clemens Lückemann 

 

 

 

[Es gilt das gesprochene Wort!] 

 
Sehr geehrte Frau Präsidentin des Bundesgerichtshofs Limperg, 

sehr geehrte Frau Ministerialdirektorin Graf-Schlicker, 

sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Prof. Dr. Arloth, 

sehr geehrter Herr Präsident des Landgerichts Dr. Geuder, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir begrüßen Sie sehr herzlich zum zweiten bundesweiten Strafkammertag hier in Würzburg. 

Wir, das sind meine Kolleginnen und Kollegen und ich aus der Arbeitsgruppe „Zukunft des 

Strafprozesses“,  Frau Präsidentin Gräfin von Schwerin aus Köln, Frau Präsidentin van Hove 

aus Oldenburg und die Herren Präsidenten Clavée aus Brandenburg, Dr. Pickel vom 

Kammergericht in Berlin, Scheibel aus Braunschweig und Dr. Steinle aus Stuttgart. Frau 

Kollegin Fölster aus Schleswig ist leider aus zwingenden, aktuellen Gründen dienstlich im 

Lande festgehalten und übermittelt uns ihre besten Wünsche und Grüße. Die Arbeitsgruppe 

veranstaltet im Auftrag der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der 
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Oberlandesgerichte, des Kammergerichts und des Bundesgerichtshofs diesen zweiten 

bundesweiten Strafkammertag.  

 

„Gerechter Strafprozess braucht gute Gesetze – Forderungen deutscher Strafrichter an den 

Gesetzgeber“. Unter diesem Motto haben wir uns heute versammelt. Die deutsche Strafjustiz 

steht vor großen Herausforderungen. An der Leistungskraft der Strafjustiz wird in der 

Öffentlichkeit unser gesamtes Justizsystem gemessen. Nur gute Gesetze garantieren zügige 

und faire Strafprozesse. Es ist deshalb ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um den Anliegen der 

strafrichterlichen Praxis an den Gesetzgeber für die kommende Legislaturperiode Gehör zu 

verschaffen. 

 

In der abgelaufenen Legislaturperiode war die Koalition mit der Aussage „Wir wollen das 

allgemeine Strafverfahren effektiver und praxistauglicher gestalten“ zu einer Reform der 

Strafprozessordnung angetreten. Das Ergebnis war aus Sicht der Präsidentinnen und 

Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts und des Bundesgerichtshofs 

enttäuschend und Anlass für den ersten bundesweiten Strafkammertag im vergangenen Jahr 

in Hannover unter Leitung meines Celler Kollegen und Vorgängers als 

Arbeitsgruppenvorsitzender Dr. Peter Götz von Olenhusen. Wir schreiben uns auch ein klein 

wenig auf seine und unsere Fahnen, dass der Gesetzgeber einige der geäußerten 

erheblichen Bedenken aus der Praxis ernst genommen hat. 

 

Es bleibt aber noch viel zu tun. Es ist das Ziel dieses zweiten Strafkammertags, den 

Anliegen der strafrichterlichen Praxis an den Gesetzgeber für die kommende 

Legislaturperiode Gehör zu verschaffen. Dafür ist jetzt – zwei Tage nach der 

Bundestagswahl – der ideale Zeitpunkt. In diesem Raum ist die geballte bundesweite 

strafrichterliche Kompetenz versammelt, erfahrene und versierte Praktiker; ich darf Sie, die 

Damen und Herren Strafkammer- und –senatsvorsitzenden aus allen 24 deutschen OLG-

Bezirken ohne Übertreibung als die Elite der deutschen Strafjustiz ganz herzlich hier in 

Würzburg begrüßen. Unser Ziel ist es, heute Kernforderungen zu formulieren, die wir an die 

maßgeblichen Politikerinnen und Politiker weitergeben wollen, verbunden mit der Bitte, diese 

im Grundsatz in ihrer Koalitionsvereinbarung und im Einzelnen bei künftigen 

Gesetzesvorhaben zu berücksichtigen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, dass heute höchste Repräsentanten der Justiz teilnehmen und sich aktiv 

in den Strafkammertag einbringen.  
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Eine ganz besondere Ehre und Freude ist Ihre Teilnahme, Frau Präsidentin des 

Bundesgerichtshofs Bettina Limperg. Sie sind kraft Amtes mit wichtigen Zukunftsfragen für 

die Justiz befasst. Beim ersten Strafkammertag in Hannover haben Sie ein beeindruckendes 

Plädoyer für wirkliche Verbesserungen und gegen realitätsfremde „Verschlimmbesserungen“ 

des Strafprozessrechts gehalten. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute ein Grußwort an 

die Teilnehmer richten. Die Bedeutung unseres Strafkammertags unterstreichen durch ihre 

Teilnahme auch meine Präsidentenkollegen der Oberlandesgerichte Bremen, Karlsruhe, 

Nürnberg und Hamm Karen Buse, Alexander Riedel, Dr. Christoph Strötz und Johannes 

Keders. Dass Sie, lieber Herr Keders, Ihren heutigen Geburtstag bei uns verbringen, 

beeindruckt und ehrt uns ganz besonders. Wir gratulieren Ihnen mit allen guten Wünschen 

ganz herzlich!  

 

Sehr herzlich begrüße ich die Abteilungsleiterin der Abteilung Rechtspflege des 

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, Frau Ministerialdirektorin Marie 

Luise Graf-Schlicker mit den für das Strafverfahrensrecht zuständigen Referatsleitern Frau 

Ministerialrätin Dr. Monika Becker und Herr Oberstaatsanwalt beim BGH Oliver Sabel. Sehr 

geehrte Frau Graf-Schlicker, wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie mit Ihren Mitarbeitern 

an diesem Strafkammertag teilnehmen und uns mit einem Einleitungsvortrag zu den 

Überlegungen des BMJV zum Strafverfahrensrecht einstimmen werden. 

 

Ebenfalls herzlich willkommen heiße ich den Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums 

der Justiz, Herrn Ministerialdirektor Prof. Dr. Frank Arloth. Ihre Teilnahme am gestrigen 

Staatsempfang und am heutigen Strafkammertag zeigt, dass das Bayerische 

Staatsministerium der Justiz unser Anliegen ernst nimmt und unterstützt; ich danke Ihnen als 

Vertreter der Bayerischen Staatsregierung auch ganz herzlich im Namen des 

Strafkammertags für die Ehre des gestrigen Staatsempfangs! 

 

Die Unterstützung unserer Berufsverbände ist uns wichtig: Ich begrüße den Vorsitzenden 

des Deutschen Richterbundes Herrn Direktor des Amtsgerichts Jens Gnisa, seine 

Stellvertreterin Frau Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Lore Sprickmann 

Kerkerinck und für die Neue Richtervereinigung den Strafsenatsvorsitzenden am OLG 

München Herrn Peter Noll. 

 

Gestatten Sie mir zum Abschluss noch einige Worte des Dankes. Sie richten sich in erster 

Linie an Sie, sehr geehrter Herr Landgerichtspräsident Dr. Geuder, und Ihre Mannschaft vom 

Landgericht Würzburg mit Herrn Richter am Landgericht Tobias Knahn, der Geschäftsleiterin 

Frau Rechtspflegerätin Michaela Sponsel und dem IT-Chef Justizhauptsekretär Michael 

Spies an der Spitze und an die Unterstützungsrichterin und -richter für die Arbeitsgruppen. 
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Ich möchte mich ganz herzlich für die großartige Unterstützung bei der Planung, 

Vorbereitung und Umsetzung dieses Strafkammertags hier in Würzburg bei den Würzburger 

Kollegen bedanken. Bedanken möchte ich mich aber auch bei unserer Verwaltung, 

namentlich bei Herrn Vizepräsidenten des Oberlandesgerichts Andreas Zwerger, der 

Strafrechtsreferentin Frau Richterin am Oberlandesgericht Claudia Kahnke, unseren 

tüchtigen Organisatoren Frau Rechtspflegeamtfrau Silvia Herold, Frau 

Rechtspflegeoberinspektorin Jana-Marie Bürger und Herrn Justizobersekretär Stefan Braun 

sowie dem Pressereferenten unseres Hauses Herrn Richter am Oberlandesgericht Bernd 

Weigel und meiner Präsidialrichterin Frau Richterin am Oberlandesgericht Martina 

Usselmann.  

 

Damit genug der Vorrede. Ich wünsche uns allen einen interessanten und ertragreichen Tag. 

Ich darf das Wort an den Hausherrn, Herrn Landgerichtspräsidenten Dr. Geuder, 

weitergeben und anschließend Herrn Professor Arloth und Frau Limperg um ihre Grußworte 

bitten. 
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Begrüßung 
der Teilnehmer 

des zweiten bundesweiten Strafkammertags 
durch den Präsidenten des Landgerichts Würzburg 

Dr. Dietrich Geuder 
 

 

 

 

[Es gilt das gesprochene Wort!] 

 

Sehr geehrte Teilnehmer am 2. bundesweiten Strafkammertag,  

werte Ehrengäste, 

 

als Hausherr begrüße ich Sie ganz herzlich in der ehemaligen Eingangshalle des 

historischen Justizgebäudes in Würzburg. Wir freuen uns, dass wir Gastgeber einer 

bundesweiten Veranstaltung mit so hochkarätiger Besetzung sein dürfen. Wir sind zwar 

keine professionelle Tagungsstätte, werden aber dennoch versuchen, der Veranstaltung - 

die bei laufendem Geschäftsbetrieb stattfinden muss - einen würdigen Rahmen zu bieten 

und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 

  

Das Justizgebäude, in dem Sie sich befinden, hat eine wechselvolle Geschichte. Vor fast 

genau 125 Jahren, am 16. September 1892, wurde der fertige Bau übergeben. Errichtet 

wurde ein Ensemble bestehend aus dem zweiflügeligen Justizgebäude mit einem Mittelbau, 

in dem wir uns befinden, und dem Gefängnis im hinteren Bereich. Bei der Zerstörung 
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Würzburgs am 16. März 1945 sind die Gebäude nahezu vollständig ausgebrannt. Beim 

Wiederaufbau in den Jahren 1947 bis 1953 wurde die äußere Gestalt weitgehend erhalten, 

im Inneren wurde eher im Stil der 50-iger Jahre gebaut, was Sie heute noch insbesondere im 

Treppenhaus vom 2. zum 3. Stockwerk erkennen können. In den Jahren 2000 bis 2010 

wurde das Gefängnis abgerissen, an dessen Stelle ein neues Strafjustizzentrum errichtet. 

Der Hauptbau, heute Ziviljustizzentrum für das Amts- und das Landgericht, wurde 

generalsaniert und mit einem Anbau mit Foyer und Sitzungstrakt versehen, durch den Sie in 

das Gebäude gelangt sind. Über die Baugeschichte können Sie sich näher auf den hier im 

Raum an den Wänden befindlichen Tafeln informieren. Wir verfügen heute über moderne 

und zweckmäßige Räume, in denen man gerne arbeitet. Wir hoffen, dass auch Sie sich bei 

der Würzburger Justiz und in unserer schönen Stadt wohlfühlen. Der Tagung wünsche ich 

einen guten Verlauf und viel Erfolg. 
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Grußwort 
des Amtschefs im Bayerischen Staatsministerium der Justiz 

Prof. Dr. Frank Arloth 

 
 
 

 
 
 
 

[Es gilt das gesprochene Wort!] 
 
 
Anrede, 

 

auch ich darf Sie heute - im Namen des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz – sehr 

herzlich in Würzburg begrüßen. 

 

Nach dem gestrigen feierlichen Auftakt, bei dem es am Rande bereits zahlreiche 

Gelegenheiten zu einem spannenden und intensiven Gedankenaustausch gab, werden Sie 

sich heute Ihrem straffen und umfassenden Arbeitsprogramm widmen. 
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Die Themen, mit denen sich die aus Ihrer Mitte gebildeten Arbeitsgruppen heute befassen 

werden, haben es „in sich“. Schon die bloße Themenaufstellung liest sich wie ein Merk- und 

Denkzettel für die Politik beziehungsweise den Gesetzgeber, die Herausforderungen im 

Bereich des Strafprozessrechts nicht auszublenden oder auf die „lange Bank“ zu schieben. 

 

Bereits angesichts der in Ihrem Arbeitsprogramm schlagwortartig bezeichneten Themen 

leuchtet nämlich ein: 

In zahlreichen Feldern des Strafprozesses besteht nach wie vor Reformbedarf, und es wäre 

nicht zu verantworten, wenn die Politik unter Hinweis auf bereits erzielte Verbesserungen 

„die Hände in den Schoß legen“ würde. 

 

Dies wird bereits augenfällig, wenn ich aus der Liste der Themen zitiere, mit denen Sie sich 

heute in den Workshops befassen werden – pars pro toto herausgegriffen seien als 

markante Beispiele die folgenden „drei großen B’s“: 

- Besetzungsrügen 

- Befangenheitsanträge 

- Beweisantragsrecht 

 

Jeder, der sich mit der täglichen Arbeit der Strafgerichte auseinandersetzt - und damit auch 

von durch die Rechtslage bedingten Unsicherheiten und Erschwernissen weiß - kann mit den 

genannten Schlagworten weiteren Reformbedarf im Strafprozessrecht assoziieren. 

 

Ich bin äußerst gespannt, welche Kernforderungen der 2. Strafkammertag zu diesen und den 

weiteren, nicht minder relevanten und aktuellen Themen, verabschieden wird. 

 

Anrede, 

lassen Sie mich kurz darauf eingehen, warum man aus meiner Sicht die Bedeutung des 2. 

Strafkammertages, gerade für die bevorstehende neue Legislaturperiode des Deutschen 

Bundestages, gar nicht hoch genug einschätzen kann: 

 

Die Bundestagswahl liegt hinter uns. Eines ist angesichts des Wahlergebnisses klar: Es steht 

ein – sicherlich auch oft „zähes“ – Ringen um Kompromisse und den richtigen Weg auf der 

Tagesordnung, das sich ganz maßgeblich in den anstehenden Koalitionsverhandlungen, 

aber auch während der späteren, „alltäglichen“ politischen Arbeit der Bundesregierung und 

der Gesetzgebungsorgane des Bundes abspielen wird. 

 

Und ebenso klar wird man konstatieren müssen: Die Suche nach Kompromissen, zumal auf 

dem Gebiet des Strafprozessrechts, wird sich nicht einfacher gestalten als in der zu Ende 
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gehenden Legislaturperiode. Schon in eben dieser ablaufenden Wahlperiode war das 

Ringen um sinnvolle Kompromisse bereits oft langwierig und mühsam, wie Herr 

Staatminister Prof. Dr. Bausback in seiner gestrigen Rede am Beispiel der StPO-Reform 

bereits illustriert hat. Nun sind sogar drei parteipolitische Konzepte, auch auf dem Gebiet der 

Rechtspolitik, im Wege des Kompromisses in Einklang zu bringen. 

 

Warum ist - nicht nur, aber gerade in solchen Zeiten - die Stimme der Praxis von so 

eminenter Bedeutung, und warum gerade die des Strafkammertages? 

 

Anrede, 

gerade wenn im parteipolitischen Diskurs gegensätzliche, vielleicht teils unvereinbar 

erscheinende rechtspolitische Grundpositionen aufeinandertreffen, und dadurch eine 

Hemmung nötiger Reformen zu befürchten ist, sind die Forderungen und Ratschläge aus der 

gerichtlichen Praxis aus meiner Sicht ein ganz besonders wichtiger „Input“ und zugleich ein 

Korrektiv für den parteipolitischen Diskurs. 

 

Denn die ideologiefreie, objektiv begründete und fachlich fundierte Meinung unserer 

Richterinnen und Richter, die sich aus den umfassenden Erfahrungen der täglichen 

richterlichen Arbeit speist, ist vollkommen unverdächtig, einer parteipolitischen Linie 

unterworfen zu sein. 

 

Die Erkenntnisse, Forderungen und Ratschläge der Praxis – der Richterinnen und Richter, 

die den Begriff des Rechtsstaats täglich mit Leben erfüllen und diesen Tag für Tag 

verteidigen – können und sollten daher für die Politik Anreiz und Mahnung zugleich sein, zu 

Kompromissen zu finden, die den Anliegen der gerichtlichen Praxis in angemessenem 

Umfang Rechnung tragen. 

 

Und zwar aus dem Grund, der zurecht auch das Motto des heutigen 2. Strafkammertages ist: 

„Gerechter Strafprozess 

braucht gute Gesetze“ 

Dabei ist der 2. Strafkammertag ein ideales Forum, um Erfahrungen der Praxis – Ihre 

Erfahrungen – zu diskutieren und zu bündeln und die daraus abgeleiteten Forderungen zu 

artikulieren. 

 

Denn der Strafkammertag findet Gehör. Dass er durch die hier versammelte und gebündelte 

Kompetenz Eindruck macht – und Eindruck hinterlässt – ist angesichts der Erfahrungen des 

1. Strafkammertags in Hannover im Februar 2016 unbestreitbar. 
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Ich selbst erinnere mich noch gut an eine Begebenheit, welche dies gut illustriert: 

Nicht lang nach dem 1. Strafkammertag vom 16. Februar 2016 traf ich auf einer 

Veranstaltung die damalige Staatssekretärin im Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz, Dr. Stefanie Hubig, die den Strafkammertag besucht und auch den 

Einleitungsvortrag übernommen hatte. 

 

Ich denke, es ist nicht zu sehr „aus dem Nähkästchen geplaudert“, wenn ich Ihnen berichte, 

dass die Kollegin aus dem BMJV unter einem starken Eindruck stand, den sie vom 1. 

Strafkammertag mitgenommen hatte – sowohl, was die dort diskutierten Inhalte und auf 

Grundlage der Diskussion formulierten Folgerungen und Forderungen, als auch was die 

Persönlichkeiten des Teilnehmerkreises betraf. 

 

Diese Eindrücke aus dem 1. Strafkammertag waren es, die an jenem Abend dazu führten, 

dass das Gespräch zwischen der Kollegin Dr. Hubig und mir sich auf das Thema „Reform 

des Strafprozesses“ fokussierte – es wurde ein spannendes und regelrecht abendfüllendes 

Gesprächsthema. 

 

Ich werde nicht die sicherlich zu ambitionierte These aufstellen, dass dieses Gespräch dem 

Ringen um eine wirklich praxisgerechte StPO-Reform die entscheidende Wendung gegeben 

hat. Was ich aber wohl guten Gewissens sagen kann, ist, dass dieser Dialog vielleicht mehr 

zum gegenseitigen Verständnis und zu einer sachorientierten Diskussion dieses Themas 

beigetragen haben mag, als dies so manches geharnischte Positionspapier bewirken konnte. 

Ausgangspunkt waren, wie gesagt, die Eindrücke aus dem Strafkammertag. 

 

Anrede, 

Sie haben im Vorfeld des 2. Strafkammertags formuliert, dass Ihr Ziel sei, den 

Reformprozess zur Steigerung der Effektivität und Praxistauglichkeit des Strafverfahrens eng 

zu begleiten und insbesondere die Anliegen der strafgerichtlichen Praxis in das Bewusstsein 

der Rechtspolitiker bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen zu bringen. Die 

Bedürfnisse der Praxis sollten der Politik beziehungsweise dem Gesetzgeber nachdrücklich 

ins Bewusstsein gerufen werden. 

 

Wie Sie meinen Worten bereits entnehmen konnten, möchte ich Sie in diesem Ziel 

ausdrücklich bestärken! Ich bin gespannt auf die Ergebnisse Ihrer heutigen Workshops und 

auf die Kernforderungen, die das Plenum des 2. Strafkammertags auf dieser Grundlage 

verabschieden wird. 
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Ich darf mich abschließend für Ihre Aufmerksamkeit herzlich bedanken und wünsche Ihnen 

für Ihre heutige Arbeitsphase und den gesamten 2. Strafkammertag ertragreiche 

Diskussionen, gutes Gelingen und viel Erfolg! 
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Grußwort 
der Präsidentin des Bundesgerichtshofs 

Bettina Limperg 

 

 
 

[Es gilt das gesprochene Wort!] 
 
Sehr geehrter Herr Präsident Lückemann, 

sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Prof. Arloth, 

sehr geehrte Frau Ministerialdirektorin Graf-Schlicker, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
gestatten Sie mir zwei Vorbemerkungen: 
 
 
1) Das Motto des zweiten Strafkammertages „Gerechter Strafprozeß braucht gute Gesetze“ 

ist absolut zutreffend. Es ist aber zu ergänzen um die Worte „und gutes Personal“. Denn 

neben allen gesetzgeberischen Aktivitäten ist auch die Personalausstattung der Justizen der 

Länder, hier der Strafjustiz, wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des Strafprozesses. 
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Und der Strafprozess ist seinerseits das Aushängeschild der Justiz, das in den Medien und 

der Bevölkerung am intensivsten wahrgenommen wird. Hier werden also auch die 

Voraussetzungen für Akzeptanz und Vertrauen in die öffentliche Gewalt entscheidend 

mitgeprägt. Der Satz „Strafprozessrecht ist angewandtes Verfassungsrecht“ zeigt das sehr 

eindrücklich. 

 

2) Das Beste am Strafkammertag ist, dass es ihn gibt! In seiner unübersehbaren Präsenz 

und der Ernsthaftigkeit, mit der Sie alle schon beim ersten Strafkammertag im vergangenen 

Jahr die Defizite des gelebten Strafprozesses angegangen sind, hat er Maßstäbe gesetzt. 

Hochkonzentriert, gut vorbereitet und klug besetzt haben die Arbeitsgruppen nicht nur 

Probleme gewälzt, sondern auch Lösungen formuliert, die sich mehr als sehen lassen 

konnten und die in der Politik Gehör gefunden haben. 

 

Wenn in der NJW Heft 37 eine Kritik aus der Wissenschaft an dem Gesetz zur effektiveren 

und praxistauglichen Ausgestaltung des Strafverfahrens vom 24. 8. 2017 damit schließt, 

dass die von der Expertenkommission 2014/15 erarbeiteten, teils grundlegenden 

Reformvorschläge nur zu einem Bruchteil den Weg in das Gesetz gefunden haben und sich 

zum „absoluten Großteil Regelungen durchgesetzt [haben], die von Seiten der Justiz 

angeregt und verfochten wurden“, so ist das bemerkenswert: denn die Einsetzung der 

Expertenkommission hatte ja nun gerade den Sinn, Sachverstand für das Gesetzesziel einer 

Entlastung des Strafprozesses bei Einhaltung rechtsstaatlicher Standards zu erreichen. Es 

dann als malus zu empfinden, wenn sich die Vertreterinnen und Vertreter der Justiz 

durchgesetzt haben, stimmt bedenklich. Vermutlich hatte der Autor nicht den Sachverstand 

der praktischen Anwendung im Blick, durch die Gesetze erst ins Werk gesetzt werden. 

 

Nun ist das Gesetz vielleicht wirklich noch nicht der ganz große Wurf. Vor allem die in letzter 

Minute ein- und angefügten Regelungen zur Online-Durchsuchung, Quellen-TKÜ und den 

„Beinahetreffern“ der DNA-Reihenuntersuchungen werden – nicht zuletzt einmal mehr – den 

Strafprozess eher be- als entlasten. Jedenfalls aber war wichtig, dass bei dem Gesetzgeber 

die Grenzen des Strafprozesses angekommen waren – die sich nicht nur in den 

übermäßigen Belastungen der Strafjustiz, sondern auch in den teilweise viel zu langen 

Verfahrenslaufzeiten von Nichthaftsachen und – nach wie vor – dem faktischen Zwang zum 

Deal im Strafprozess niederschlug. 

 

Der zweite Strafkammertag ist nun eine notwendige Fortsetzung dieses Erfolges, denn 

zweifellos gäbe es noch etliches, was den praxistauglicheren und effizienten Strafprozess 

auszeichnen könnte. 
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Dabei sollten wir eines klarstellen: Es geht den Gerichten nicht um ein schnelles, möglichst 

lässiges Verfahren um jeden Preis. Selbstverständlich haben Sie alle auch die 

grundlegenden Verfahrensrechte, die Rechte der Verteidigung und den in jeder Hinsicht 

fairen Prozess vor Augen. Die gerne aufgemachte und oft mitgedachte Gleichung, 

Verteidiger seien für den Rechtsstaat zuständig, Gerichte nur für die Verfahrenserledigung, 

stimmt ganz sicher nicht. 

 

Ich danke insbesondere den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Zukunft des Strafprozesses“ aus 

der Runde der OLG-Präsidentinnen und -Präsidenten für die Übernahme der Verantwortung, 

die sich aus den vielfältigen Erfahrungen in den Gerichten der Republik speisen. Die 

Präsidentinnen und Präsidenten haben damit auf die Nöte reagiert, die Ihnen vielfach aus 

den Bezirken gespiegelt worden sind und die der dringenden Behandlung bedürfen. 

Namentlich danke ich heute besonders Ihnen, Herr Präsident Lückemann und Ihren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Ausrichtung dieser Tagung. Ich bin sehr gespannt 

auf die weiteren 12 Thesen, die Sie heute Abend herausgearbeitet haben werden. Ich hoffe 

sehr, dass diese in einem nun neu zu bildenden politischen Raum, der 19. Wahlperiode des 

Deutschen Bundestages, Gehör finden werden in einer Fortsetzung der Reform des 

Strafprozesses den berechtigten Niederschlag finden werden. 

 
Vielen Dank! 
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Einleitungsvortrag von 
Ministerialdirektorin Marie Luise Graf-Schlicker 

zu den Überlegungen des BMJV zum Strafverfahrensrecht 

 
 

 
 

Nach der Reform ist vor der Reform  
– Fachliche Überlegungen des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz zum Strafverfahrensrecht 
 

 
[Es gilt das gesprochene Wort!] 

 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin des Bundesgerichtshofs Limperg,  

sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Professor Dr. Arloth, 

sehr geehrter Herr Präsident des Oberlandesgerichts Lückemann,  

sehr geehrter Herr Präsident des Landgerichts Dr. Geuder,  
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meine sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wenn ich heute, zwei Tage nach der Bundestagswahl, hier stehe, um Überlegungen des 

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zum Strafverfahrensrecht vor-

zustellen, dann erwarten Sie von mir sicherlich nicht das rechtspolitische Programm der 

kommenden Legislaturperiode. Sie alle wissen, dass das Regierungsprogramm – und in ihm 

auch die konkreten Vorhaben im Bereich des Strafverfahrensrechts – erst in den kom-

menden Wochen ausgehandelt und dann im Koalitionsvertrag festgelegt wird.  

 

Umso wichtiger ist es aber, dass uns der Strafkammertag mit seinem insoweit perfekt 

gewählten Tagungszeitpunkt die Gelegenheit bietet, die Sicht der Strafrichterinnen und 

Strafrichter in die Überlegungen für künftige Strafprozessreformen einzubringen.  

 

Bereits im vergangenen Jahr hat die damalige Staatssekretärin des Bundesministeriums der 

Justiz und für Verbraucherschutz, Frau Dr. Hubig, zur Eröffnung des ersten bundesweiten 

Strafkammertages die besondere rechtspolitische Bedeutung und Berechtigung dieses 

neuen Forums als Sprachrohr der Strafrichterschaft betont und damit den Wunsch nach 

einer kontinuierlichen Fortsetzung des Strafkammertages verbunden. Dass dieser Wunsch 

sich mit dem heutigen zweiten Strafkammertag verwirklicht hat, freut auch mich ganz 

besonders! Anders als im letzten Jahr, wo die Legislaturperiode ebenso wie die Re-

formvorhaben bereits weit fortgeschritten waren, besteht in diesem Jahr zudem die 

Möglichkeit, die Ergebnisse Ihrer Beratungen ganz unmittelbar und direkt in das 

Vorhabenprogramm für die nächsten vier Jahre einzubringen. Nicht zuletzt aus diesem 

Grund ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz heute hier gut 

vertreten. Wir sind gekommen, um möglichst viele Eindrücke aus Ihren Arbeitsgruppen 

mitzunehmen und mit Ihnen die anstehenden Fragen zu diskutieren. 

 

Aber natürlich gibt es daneben in meiner Abteilung fachliche Überlegungen zu Vorhaben im 

Strafprozessrecht. Zum Teil, insbesondere soweit europäische Vorgaben umzusetzen sind, 

zeichnen sich schon Änderungsnotwendigkeiten ab. Zum Teil sind es nur erste, noch zu 

vertiefende Ideen zur Weiterentwicklung des Strafprozessrechts, die notwendig sind, um den 

Strafprozess insbesondere auf die sich stark wandelnden gesellschaftlichen Veränderungen 

durch die Digitalisierung und die Vorstellungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

einzustellen. Diese, bisher ausschließlich auf der Fachebene angestellten Überlegungen, 

möchte ich dennoch hier heute erstmals skizzieren, um möglichst frühzeitig mit Ihnen die 

Diskussion zu einer zukunftsfähigen Gestaltung des Strafprozesses führen zu können. 
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Bevor ich Ihnen aber die Projekte und Ideen im Einzelnen vorstelle, lassen Sie mich noch 

einmal kurz auf das bereits in der vergangenen Legislaturperiode Erreichte zurückblicken:  

 

Die 18. Legislaturperiode war gerade im Bereich des Strafprozesses sehr bewegt. Das hängt 

zum einen mit den europäischen Impulsen im Bereich des Opferschutzes und der 

Beschuldigtenrechte zusammen. Nennen möchte ich in diesem Zusammenhang 

insbesondere das Zweite Opferrechtsreformgesetz, das über die Umsetzung der 

entsprechenden EU-Richtlinie hinaus auch eine vorbildhafte Regelung zur psychosozialen 

Prozessbegleitung geschaffen hat.  

 

Zum anderen war die 18. Legislaturperiode aber auch geprägt von dem Bestreben der 

Bundesregierung, die Justiz – und hier gerade auch den Strafprozess – insgesamt effektiver 

und zeitgemäßer auszugestalten:  

Die hierzu unterbreiteten Vorschläge der zu Beginn der vergangenen Legislaturperiode von 

Herrn Bundesminister Maas eingesetzten Expertenkommission sind zu einem großen Teil in 

das Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens 

eingeflossen, ein Gesetz, das sehr kontroverse Diskussionen in den Ländern und bei der 

Rechtsanwaltschaft ausgelöst hat. Herr Staatsminister Professor Dr. Bausback hat gestern 

Abend beim Eröffnungsempfang der Bayerischen Staatsregierung seine Sicht zu den 

Neuregelungen dargelegt. Aber in einem Gesetzgebungsverfahren ist nicht nur die 

unzweifelhaft sehr wichtige Sicht der Länder zu berücksichtigen. Ein gerechter Strafprozess 

hat insbesondere auch die Beschuldigtenrechte sowie die Sichtweise der 

Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, der Nebenklägerinnen und Nebenkläger, ebenso 

wie der Opfer in den Blick zu nehmen. Dabei sind die Auffassungen, wie ein Strafverfahren 

abzulaufen hat und die Rechte der Verfahrensbeteiligten auszugestalten sind, äußerst 

unterschiedlich. Deshalb sind Neuregelungen in diesem Bereich schwierig umzusetzen. 

Einig bin ich mit Herrn Minister Professor Dr. Bausback jedoch, dass wir nach sehr zähem 

Ringen einen Kompromiss gefunden haben, der einen ersten wichtigen Schritt zur 

Modernisierung und Effektivierung des Strafverfahrens darstellt. 

 

Daneben ist mit dem Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur 

weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs ein weiterer, ganz wesentlicher 

Beitrag zur Effektivierung und Modernisierung der Strafjustiz geschaffen worden.  

 

Schließlich wird nach unserer Überzeugung auch das Gesetz zur Erweiterung der 

Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren – das so genannte „EMöGG“, das erst am letzten 

Freitag den Bundesrat passiert hat –, wesentlich zur Modernisierung der Strafjustiz und ihres 

Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit beigetragen. 
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Sie, meine Damen und Herren, müssen bei Ihrer täglichen Arbeit in der Kleinen oder Großen 

Strafkammer mit den in der vergangenen Legislaturperiode geschaffenen Regelungen 

arbeiten, sei es nun mit der Frage, ob die Berufungshauptverhandlung ohne den 

Angeklagten durchgeführt werden kann, oder demnächst mit der elektronischen Akte, für die 

nun die gesetzlichen Grundlagen geschaffen wurden.   

 

Auch die zahlreichen Änderungen des Gesetzes zur effektiveren und praxistauglicheren 

Ausgestaltung des Strafverfahrens werden Sie anwenden und durch die Anwendung er-

proben müssen. Dabei werden Sie uns durch Ihre Entscheidungen und Erfahrungen ein 

Feedback liefern, das unverzichtbar ist, um zu bewerten, ob die Neuregelungen sich in der 

Praxis bewähren oder ob weitere Anpassungen erforderlich werden. Jedes Gesetz aber 

braucht erfahrungsgemäß zunächst einen Zeitraum, um sich in der Praxis zu etablieren. 

Rufe nach schnellen Änderungen bei ersten neuen Fragestellungen sind zwar an der 

Tagesordnung. Ihnen begegnen wir aber in der Regel mit großer Zurückhaltung, um den 

Neuregelungen zunächst die Chance zu geben, umfassend in der Praxis erprobt zu werden.  

     

In diesem Sinne appelliere ich an Sie, die neuen Regelungen mit Leben zu erfüllen und den 

Intentionen des Gesetzgebers zur Geltung zu verhelfen. Das mag Ihnen bei einigen der 

Neuregelungen leichter fallen als bei anderen: 

 

So erweitern etwa die neuen Möglichkeiten der Behandlung von Befangenheitsanträgen zu 

Beginn der Hauptverhandlung oder von Beweisanträgen nach dem Abschluss des 

gerichtlichen Beweisprogramms das Handlungsspektrum der Strafkammern ebenso wie die 

erleichterten Möglichkeiten der Vorführung von Aufzeichnungen richterlicher 

Beschuldigtenvernehmungen und der Verlesung von nichtrichterlichen Protokollen und 

ärztlichen Attesten.  

 

Aber auch die Neuregelungen im Bereich der Verhandlungsführung, die auf eine 

Effektivierung des Verfahrens in einem weniger vordergründigen Sinn abzielen, werden sich 

bei einer verständigen Anwendung in der Praxis bewähren. Ich bin überzeugt, dass eine 

kommunikative anstelle einer strikt konfrontativen Verhandlungsführung, wie sie auch das 

Bundesverfassungsgericht angemahnt hat, erhebliche positive Effekte auf den Ablauf und 

die störungsfreie Durchführung der Hauptverhandlung haben kann. Die neuen Regelungen 

zum Eröffnungsstatement des Verteidigers oder zur Durchführung eines Erörterungstermins 

zur Vorbereitung der Hauptverhandlung dienen sowohl diesem Zweck als auch der besseren 

Strukturierung von Verfahren, so dass sich auch auf diese Weise ein effizienterer 

Verfahrensablauf erzielen lässt.  
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Wenn ich mich nun den Vorhaben der neuen Legislaturperiode zuwende, dann zeigt gleich 

das erste Projekt, das wir in den nächsten beiden Jahren durchführen werden, wie wichtig 

Akzeptanz und Umsetzung gesetzgeberischer Grundentscheidungen für ein funktionierendes 

System der Strafrechtspflege sind:  

 

Es geht nämlich um die umfassende Evaluierung der Verständigungspraxis, die uns das 

Bundesverfassungsgericht aufgegeben hat. Es hat in seiner Grundsatzentscheidung zur 

Verständigung bekanntlich erhebliche Vollzugsdefizite der an sich verfassungsgemäßen 

Regelungen festgestellt und angedeutet, dass der Gesetzgeber bei einer andauernden 

Verletzung der zwingenden gesetzlichen Vorgaben durch die Gerichte reagieren müsse. In 

den kommenden zwei Jahren wird deshalb eine umfassende wissenschaftliche 

Untersuchung die Praxis der Verständigung bei den Amts-, vor allem aber auch bei den 

Landgerichten durchleuchten. Dabei werden Sie als Mitglieder der Strafkammern, aber 

natürlich auch als Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gebeten werden, im Rahmen einer 

bundesweiten Befragung Auskunft zu der von Ihnen geübten Verständigungspraxis zu 

geben.  

 

Die Ergebnisse dieser Studie sollen Ende 2019 vorliegen. Je nach deren Ausgang werden 

wir hierauf dann möglicherweise noch in der 19. Legislaturperiode reagieren und An-

passungen oder sogar grundsätzliche Änderungen im Recht der Verständigung vorschlagen. 

Die Bedeutung der jetzt bevorstehenden Evaluierung ist also immens! 

 

Bis die Ergebnisse vorliegen, sind aber noch zwei Jahre Zeit, in denen wir uns weiteren 

bereits feststehenden Vorhaben widmen müssen. Dabei geht es einerseits um die 

Ausführungsverordnungen zur elektronischen Akte in Strafsachen, mit deren Chancen und 

Gefahren auch Sie sich im Laufe des heutigen Tages noch befassen werden.  

 

Andererseits steht die Umsetzung der EU-Richtlinie über Prozesskostenhilfe für Beschuldigte 

in Strafverfahren ganz vorn auf unserer Agenda für die nächsten beiden Jahre. Diese 

Richtlinie, die bis Mitte 2019 umzusetzen ist, erfordert zwar keine grundlegende Abkehr von 

unserem System der notwendigen Verteidigung etwa hin zu einem echten 

Prozesskostenhilfesystem, wie wir es in den übrigen Gerichtszweigen kennen. Sie wird aber 

sicherlich einige grundsätzliche Anpassungen des bestehenden Pflichtverteidigersystems 

erforderlich machen.  

 

Hierzu gehört namentlich eine zeitliche Vorverlagerung der Pflichtverteidigerbestellung, wenn 

ein Beschuldigter vorläufig festgenommen wurde und der Erlass eines Haftbefehls im Raum 
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steht. In diesen Fällen wird regelmäßig bereits vor der ersten polizeilichen Vernehmung ein 

Verteidiger zu bestellen sein. Dies wiederum setzt einerseits voraus, dass jederzeit 

kurzfristig ein Verteidiger erreichbar ist. Andererseits muss die Entscheidung über die 

Bestellung so rasch und unbürokratisch erfolgen, dass das Ermittlungsverfahren nicht 

verzögert wird. Der bereits vor der polizeilichen Vernehmung bestellte „Verteidiger der ersten 

Stunde“ wird allerdings nicht immer der Anwalt sein, dem der Beschuldigte seine weitere 

Verteidigung anvertrauen möchte. Daher werden wir in diesem Zusammenhang auch über 

ausgewogene Regelungen zu einem – frühzeitigen – Wechsel des Pflichtverteidigers 

nachdenken müssen.  

 

Demgegenüber löst eine zweite, bereits bis Mitte 2018 umzusetzende EU-Richtlinie, die 

bestimmte Aspekte der Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der 

Verhandlung zum Gegenstand hat, nach unserer Prüfung einen allenfalls geringfügigen 

Umsetzungsbedarf im deutschen Recht aus, das diese Rechte bereits umfassend 

gewährleistet.  

 

Weitere mögliche Vorhaben der nächsten Legislaturperiode stehen, wie bereits gesagt, unter 

dem Vorbehalt der politischen Festlegungen im neuen Koalitionsvertrag. Einige Themen sind 

aber bereits deshalb auf unserer Agenda, weil wir im Gesetz zur effektiveren und 

praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens noch nicht alle Empfehlungen der 

Expertenkommission umsetzen konnten.  

 

Teilweise haben wir die Umsetzung von Empfehlungen zurückgestellt, weil sie im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der PKH-Richtlinie ohnehin angegangen werden 

müssen. Das betrifft namentlich die Einführung eines Rechts des Beschuldigten, einen 

Antrag auf Beiordnung eines Verteidigers zu stellen.  

 

Andere Empfehlungen oder Prüfbitten der Kommission mussten wir zurückstellen, weil sie 

erhebliche Vorprüfungen erfordern. Das betrifft einerseits die von der Kommission 

empfohlene Einführung von Regelungen zur Bündelung der Nebenklagevertretung, die 

möglicherweise auch aus Anlass des bald beginnenden „Love-Parade“-Verfahrens vor dem 

Landgericht Duisburg neue aktuelle Bedeutung erhalten wird.  

 

Andererseits steht aber auch die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für den Einsatz 

von V-Personen bei der Strafverfolgung und die Regelung der Rechtsfolgen einer 

rechtstaatswidrigen Tatprovokation auf der Liste der noch unerledigten Empfehlungen der 

Expertenkommission.  
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Hinsichtlich Letzterer gilt es eine komplizierte Gemengelage zu berücksichtigen, die die 

Rechtsprechung des EGMR ebenso zu berücksichtigen hat wie die zum Teil voneinander 

abweichenden Vorstellungen der Senate des Bundesgerichtshofs. Nicht zuletzt die Definition 

der „rechtsstaatswidrigen“ und die Abgrenzung von der „rechtsstaatsgemäßen“ 

Tatprovokation dürften sich dabei als ausgesprochen schwierig erweisen. Aber auch die 

dogmatische Einordnung der rechtsstaatswidrigen Tatprovokation zum Beispiel als 

Strafverfolgungshindernis wird genau zu bedenken sein.  

 

Die Themen „V-Personen“ und „Tatprovokation“ stehen im engen Zusammenhang mit der 

Frage, ob wir nicht Beweiserhebungs- und -verwertungsverbote insgesamt gesetzlich 

kodifizieren sollten. Die Expertenkommission hat hierzu eine ganz grundlegende Prüfung 

empfohlen. Dazu hat der Deutsche Richterbund bereits ein umfangreiches Gutachten 

erarbeitet. Dieses Gutachten liefert einen guten Überblick über die bestehenden Regelungen 

und richterrechtlich entwickelten Grundsätze, aber auch über die immer häufiger aus dem 

europäischen Recht an uns gestellten Forderungen, bestimmte Beweisverwertungsverbote 

ausdrücklich zu regeln. Es zeigt ebenfalls die Schwierigkeiten eines 

Gesetzgebungsvorhabens in diesem Bereich auf. Aber solche Schwierigkeiten sollten uns 

nicht daran hindern, auch umfangreiche, schwierige Vorhaben anzugehen.  

 

Das gilt in besonderer Weise auch für den letzten Punkt, den ich hier ansprechen will, 

obwohl oder gerade weil ich weiß, dass er besonders schwierige und kontroverse 

Diskussionen auslöst. Aber es geht dabei entscheidend um die Frage, ob wir es uns auf 

Dauer noch leisten können, die strafgerichtliche Hauptverhandlung mehr oder weniger 

genauso durchzuführen, wie sie vor jetzt genau 140 Jahren konzipiert wurde. Ob das bei 

immer komplexer und umfangreicher werdenden Verfahren noch zeitgemäß ist, oder ob nicht 

die Nutzung der technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts in Verbindung mit einer 

modernen Interpretation der Verfahrensgrundsätze besser geeignet wäre, das Verfahrensziel 

der bestmöglichen Ermittlung der Wahrheit zu erreichen, ist eine Frage, der wir uns stellen 

müssen.  

Die Hauptverhandlung, wie sie 1877 konzipiert wurde, ist geprägt durch die miteinander 

verwobenen Grundsätze der Einheitlichkeit der Hauptverhandlung, der Konzentrations-

maxime, der Unmittelbarkeit, der freien aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung geschöpften 

Beweiswürdigung, der Mündlichkeit und der Öffentlichkeit.  

 

Gerade – dem historischen Gesetzgeber nicht bekannte – Großverfahren, vor allem aus dem 

Bereich des Wirtschaftsstrafrechts, haben im Laufe der Zeit zu zunehmenden Friktionen mit 

diesen Verfahrensmaximen geführt. Bei Wirtschaftsstrafverfahren liegt der Schwerpunkt der 

Beweisaufnahme häufig im Bereich des Urkundenbeweises. Da hier eine wörtliche 
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Verlesung einer Vielzahl von komplizierten Dokumenten wie z. B. Bilanzen, Rechnungen, 

Verträgen, Steuererklärungen zu erheblichen Zeitverlusten führt, denen kein entsprechender 

Erkenntnisgewinn – weder für die Verfahrensbeteiligten noch für die - dadurch eher 

ermüdete - Öffentlichkeit gegenübersteht, wurde der Grundsatz der Mündlichkeit durch 

Einführung und Stärkung des Selbstleseverfahrens im Laufe der Zeit durchbrochen. In der 

Vergangenheit ist dies jedoch einseitig zu Lasten der Öffentlichkeit  geschehen. Gerade 

deshalb sind immer wieder Forderungen nach restriktiver Handhabe oder aber 

Kompensation etwa durch die – letztlich als zu aufwändig empfundene – mündliche 

Zusammenfassung der Inhalte der im Wege der Selbstlese eingeführten Urkunden laut 

geworden. Führt man sich vor Augen, dass historisch der Mündlichkeitsgrundsatz gerade auf 

Grund seiner engen – auch heute noch etwa vom EGMR betonten - Beziehung zum 

Öffentlichkeitsgrundsatz vorrangig der Herstellung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

des Verfahrens einschließlich der Beweisaufnahme zu dienen bestimmt war, so könnte an 

die Stelle des Grundsatzes der Mündlichkeit in seiner hergebrachten Form ein der heutigen 

Zeit gemäßer Grundsatz der Transparenz treten. Ein solcher Grundsatz der Transparenz 

könnte auch durch andere Mittel als eine mündliche Verlesung verwirklicht werden. So 

könnte beispielsweise das Selbstleseverfahren dergestalt umstrukturiert werden, dass die 

einzuführenden Dokumente nicht nur den Verfahrensbeteiligten zur Verfügung gestellt 

würden, sondern mit Hilfe elektronischer Terminals auch der interessierten Öffentlichkeit im 

Sitzungssaal.  

 

Erhebliche Lockerungen hat, bedingt durch die Zunahme von langen Verfahren und daraus 

resultierenden Problemen, auch die Konzentrationsmaxime erfahren. Ursprünglich konzipiert 

als engmaschige Aufeinanderfolge von Verhandlungstagen sollte sie vor dem Hintergrund 

einer fehlenden Dokumentation der Hauptverhandlung gewährleisten, dass das Urteil 

tatsächlich auf Grund des lebendigen Eindrucks der Richter von der Hauptverhandlung und 

damit aus deren Inbegriff ergeht. Dennoch waren die Ausdehnungen der 

Unterbrechungsfristen sowie die Einführung von Hemmungsmöglichkeiten dringend 

notwendig. Zum einen um das Platzen von Prozessen wegen Krankheit usw. zu verhindern, 

zum anderen um – bei teilweise jahrelangen Verfahren – die Einschränkungen der 

Verfahrensbeteiligten in ihrer privaten Lebensführung auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. 

Darauf, dass selbst die so reformierten Bestimmungen inzwischen angesichts immer mehr 

zunehmender Mammut-Prozesse an ihre Grenzen stoßen, komme ich später zurück.   

 

Darüber hinaus sind im Bereich der durch Urkundenbeweise geprägten Prozesse die 

längeren Unterbrechungen erforderlich, um das Verfahren in Form des Selbstlesens dieser 

Dokumente inhaltlich voranzubringen. Demgegenüber hält dort der faktische Zwang zu sich 

in wenigen Formalitäten erschöpfenden Terminen eher auf, zumal die Beteiligten – nicht 
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selten auswärtige Verteidiger und im Ausland wohnhafte Angeklagte - weite Anreisewege 

haben. Hier könnte die Vorstellung von einer Konzentration der Verhandlungstage durch ein 

Konzept  der Konzentration des Verfahrensstoffes ersetzt werden. Der mit der Verringerung 

von Anwesenheitsterminen auf den ersten Blick einhergehende Verlust an Öffentlichkeit 

könnte – wie angesprochen – durch eine Auslegung der Dokumente sowie Online-

Veröffentlichung von Verfahrensschritten (etwa Anordnung des Selbstleseverfahrens, 

abschließende Feststellung seiner Durchführung) kompensiert werden. Derartige 

Ersetzungen von Anwesenheitsterminen durch als Termine geltende Veröffentlichungen von 

Verfahrensschritten könnten auch das – gerade bei Verfahren mit einer Vielzahl von 

Beteiligten verschärfte – Problem, Termine innerhalb der Unterbrechungsfristen zu finden, 

abmildern.   

 

Dass die derzeitigen Unterbrechungsmöglichkeiten in bestimmten Fällen nicht ausreichen, 

um Prozesse vor dem Platzen bzw. der Aufhebung des Urteils zu schützen, hat die 

Entscheidung des 2. Strafsenats zum absoluten Beschäftigungsverbot während des 

nachgeburtlichen Mutterschutzes nachdrücklich gezeigt. Um hierfür – insbesondere mit Blick 

auf die künftige Gewährleistung des Einsatzes kompetenter Kolleginnen in Strafkammern – 

eine Lösung zu finden, könnte daran gedacht werden, die Hemmungsfristen an die 

Beschäftigungsverbote anzupassen. Solche Hemmungen sind – angesichts des 

Beschleunigungsgrundsatzes – gerade bei Hinzukommen von Elternzeit für Richterinnen und 

Richter natürlich nicht grenzenlos möglich. Auch bieten sie für Fälle endgültiger 

Verhinderung durch Ruhestand, dauerhafte Dienstunfähigkeit oder Tod, wie sie in den 

letzten Jahren schon einige Prozesse zum Platzen gebracht haben, keine Lösung. Daher 

sollte – jedenfalls für die Berufsrichterinnen und -richter – über die Einführung einer 

Möglichkeit nachgedacht werden, den dauerhaft verhinderten Richter zu ersetzen. Ein 

solcher Richterwechsel dürfte nicht mit dem Recht auf den gesetzlichen Richter in Konflikt 

geraten. Die eigentliche Herausforderung dabei liegt auch nicht in der dafür notwendigen 

Aufgabe von § 226 StPO, also der ununterbrochenen Gegenwart der zur Urteilsfindung 

berufenen Personen, sondern darin, wie die Unmittelbarkeit der Beweiserhebung, die 

letztlich der Sicherung der Urteilsfindung durch freie Beweiswürdigung aus dem Inbegriff der 

Hauptverhandlung dient, gewahrt werden kann. Hier könnte die Video-Technik einen 

Lösungsansatz bieten. Mit Hilfe einer audiovisuellen Aufzeichnung der gesamten 

Hauptverhandlung für verfahrensinterne, d. h. protokollarische, nicht mediale Zwecke könnte 

sich der neu eintretende Richter ein umfassendes Bild des bisherigen Geschehens machen. 

Darüber hinaus hätte diese zeitgemäße Form der Dokumentation der Hauptverhandlung 

viele weitere Vorteile: Bei bereits heute häufig zwingenden längeren Unterbrechungen der 

Hauptverhandlung könnten damit etwa für die Beratung oder aber die Urteilsabfassung die 
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Erinnerung aufgefrischt und so auch Fehler vermieden werden. Natürlich wären An-

passungen des Revisionsrechts notwendig, die es sehr sorgfältig zu prüfen gilt. 

 

Meine Damen und Herren, mit den gerade vorgestellten ersten Ideen stehen wir noch ganz 

am Anfang unserer fachlichen Überlegungen. Ich habe mich dennoch entschlossen, sie hier 

zu präsentieren, um - wie zu Beginn meiner Ausführungen bereits dargelegt - frühzeitig 

darüber und über weitere Lösungsmöglichkeiten zur Gestaltung eines modernen 

Strafprozesses diskutieren zu können. Unsere gerichtlichen Abläufe müssen sich auch mit 

dem Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse, den Vorstellungen von einer modernen 

Form der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auseinandersetzen. Gerade jüngere 

Menschen legen Wert darauf, dass Männer und Frauen gleichermaßen in die Familienarbeit 

und die Kindererziehung eingebunden werden. Es ist daher m. E. ein Trugschluss zu 

glauben, mit der Ausweitung der Hemmungsfristen für Zeiten des Beschäftigungsverbots 

könne man das Problem der ordnungsgemäßen Besetzung der Strafkammern lösen. Auch 

Richter haben einen Anspruch auf Elternzeit, von dem sie auch zunehmend Gebrauch 

machen. Wir brauchen also neue Ideen, wie bei zunehmender Digitalisierung der 

Arbeitsabläufe und unter Berücksichtigung der gewandelten gesellschaftlichen Vorstellungen 

zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf Strafverfahren effektiv ablaufen können. Wir können 

uns nicht damit begnügen, immer wieder an denselben Stellschrauben nachzujustieren.   

  

Im diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen fruchtbare Diskussionen auf dem zweiten 

bundesweiten Strafkammertag.  

 

Und ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren dieser Veranstaltung, dass Sie für die 

Strafrechtlerinnen und Strafrechtler an den Gerichten ein solches Forum geschaffen haben. 

 
 
 
 
 
  



 

 35

  

Thema der Arbeitsgruppe I 
„Befangenheitsanträge, gesetzlicher Richter, Besetzungsrüge“ 

 
Moderation: PräsOLG Dr. Steinle, Oberlandesgericht Stuttgart 
 

Impulsreferat 

1. 

Meine kurze Einführung beginne ich mit dem Befangenheitsrecht. Im Gesetz zur 

effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens, das der 

Deutsche Bundestag noch kurz vor Ende der letzten Legislaturperiode beschlossen hat, 

finden sich hierzu einige Änderungen: 

 Bei einer Richterablehnung vor Beginn der Hauptverhandlung musste bislang erst 

über den Befangenheitsantrag entschieden werden, bevor die Hauptverhandlung 

beginnen konnte. Künftig kann der Anklagesatz verlesen werden, bevor über den 

Antrag entschieden werden muss.  

 Über ein während der Hauptverhandlung angebrachtes Ablehnungsgesuch musste 

bisher spätestens bis zu Beginn des übernächsten Verhandlungstages entschieden 

werden. Ab jetzt ist es möglich, dem Antragsteller aufzugeben, das 

Ablehnungsgesuch innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich zu begründen. Erst 

nach Eingang der schriftlichen Begründung muss dann spätestens bis zum Beginn 

des übernächsten Verhandlungstages darüber entschieden werden.  

 

Diese Änderungen sorgen zwar für eine gewisse Entlastung, bleiben jedoch nach meiner 

Auffassung hinter den Erwartungen zurück: 

 So stellt sich die Frage, warum die für Ablehnungsgesuche während der 

Hauptverhandlung im Grundsatz gewährte Möglichkeit, bis zum Beginn des 

übernächsten Verhandlungstages fortzufahren, nicht auch für 

Befangenheitsanträge gewährt wird, die unmittelbar vor 

Hauptverhandlungsbeginn gestellt werden.  

 Zudem sollte eine Regelung eingeführt werden, nach der bereits vor Beginn der 

Hauptverhandlung bekannte Ablehnungsgründe rechtzeitig, etwa eine Woche 

vor Beginn der Verhandlung, geltend zu machen sind. Bisher müssen sie bis zum 

Beginn der Vernehmung des ersten Angeklagten über seine persönlichen 

Verhältnisse vorgebracht werden. Diese Möglichkeit nützt die Verteidigung mitunter 

aus, um den ersten Verhandlungstag zu torpedieren.  

 Schließlich ist zu prüfen, wie die Ablehnung missbräuchlicher 

Befangenheitsanträge erleichtert werden kann. Eine Möglichkeit könnte sein, dass 

die abgelehnten Richter nicht nur bei der Verwerfung unzulässiger, sondern auch bei 
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der Bescheidung offensichtlich unbegründeter Ablehnungsgesuche mitwirken 

können.  

 

2. 

Der zweite Themenkreis unserer Arbeitsgruppe ist der gesetzliche Richter.  

 

Unter den hier Anwesenden besteht sicherlich Konsens, dass es sich hierbei um eine 

elementare Errungenschaft des Rechtsstaats handelt, die einen hohen Stellenwert hat. 

Jedoch ist der Grundsatz des gesetzlichen Richters kein Selbstzweck, sondern dient dem 

Schutz des Angeklagten vor willkürlicher Zuständigkeitsbestimmung. Andere Nationen, die 

wir durchaus als geordnete Rechtsstaaten ansehen, verfügen in diesem Bereich über 

weiteraus weniger rigide Regelungen.  

 

Hier nur ein paar Denkanstöße: 

 Bereits beim 1. Strafkammertag im Februar 2016 haben wir darüber diskutiert, ob das 

strenge Jährlichkeitsprinzip für die richterliche Geschäftsverteilung gelockert 

werden sollte. Derzeit sind unterjährige Änderungen nur in ganz bestimmten Fällen 

möglich, nämlich bei Überlastung oder ungenügender Auslastung eines Richters oder 

Spruchkörpers oder infolge Wechsels oder dauernder Verhinderung einzelner 

Richter. Ich bin gespannt, ob und inwieweit Sie in diesem Bereich Änderungsbedarf 

sehen, beispielsweise durch die Einführung eines Halbjährlichkeitsprinzips. Beim 

Oberlandesgericht Stuttgart und in dessen Bezirk überwiegt die Ansicht, dass wir mit 

der bisherigen gesetzlichen Regelung leben können. Für Änderungen der 

Geschäftsverteilung, die wir für sinnvoll und geboten halten, steht uns in aller Regel 

ein gesetzlicher Änderungsgrund zur Verfügung. Ich weiß aber auch aus 

Diskussionen in den Konferenzen der Präsidentinnen und Präsidenten des 

Oberlandesgerichts, des Kammergerichts und des Bundesgerichtshofs, dass in 

anderen Oberlandesgerichtsbezirken insoweit Veränderungsbedarf gesehen wird. 

Dies könnte insbesondere große Landgerichte entlasten, die über eine hohe Anzahl 

von Spruchkörpern verfügen und unter starker Fluktuation leiden.  

 Ein weiterer Gedanke ist eine Lockerung der Vorschrift im Deutschen Richtergesetz, 

nach der an der Entscheidung nur ein abgeordneter Richter mitwirken darf. Diese 

Regelung hat sicherlich ihren Sinn. Sie erschwert die Personalplanung jedoch 

erheblich. Daher könnte eine Ausnahme erwogen werden, nach der die Mitwirkung 

abgeordneter Lebenszeitrichter keinen Beschränkungen unterliegt.  
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3. 

Ich komme nun zum dritten Themenbereich, nämlich zu Fragen im Zusammenhang mit 

Besetzungsrügen.  

 

Bereits beim 1. Strafkammertag 2016 wurde vorgeschlagen, über Besetzungsrügen nicht 

mehr nach Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens im Rahmen der Revision, 

sondern auf sofortige Beschwerde unmittelbar nach der Besetzungsmitteilung zu 

entscheiden. Diesen Vorschlag hat der Gesetzgeber in der letzten Legislaturperiode leider 

nicht aufgegriffen. Die Forderung sollte meines Erachtens erneuert werden, weil sie von 

erheblicher praktischer Relevanz ist.  

 

Grob skizziert lautet der Vorschlag wie folgt: An die Besetzungsmitteilung sollte sich eine 

Prüfungsfrist von (beispielsweise) zwei Wochen anschließen, mit deren Ablauf nicht 

erhobene Rügen präkludiert werden. Nach dem bereits jetzt im Gesetz vorgesehenen 

Prüfungsverfahren des Spruchkörpers würde sich die Beschwerdefrist anschließen. Die 

sofortige Beschwerde sollte keine aufschiebende Wirkung entfalten. Die vom 

Beschwerdegericht – bei Strafkammerverfahren also vom Oberlandesgericht – getroffene 

Entscheidung wäre für das Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof bindend. Ein 

noch nicht abgeschlossenes Beschwerdeverfahren würde sich mit Erlass des 

erstinstanzlichen Urteils erledigen und der Besetzungseinwand dann (doch) im 

Revisionsverfahren geprüft werden. 

 

4. 

Der vierte für diese Arbeitsgruppe vorgesehene Themenkreis ist die Mitwirkung von 

Schöffen im Strafverfahren. Es handelt sich um ein seit langem diskutiertes Thema, zu 

dem vielfältige Auffassungen in einer großen Bandbreite vertreten werden; sie reichen von 

einer vollständigen Abschaffung des Schöffenwesens bis hin zu punktuellen Korrekturen.  

 

Die durch die Mitwirkung von Laienrichtern generierten Probleme sind vielfältig: Bei lang 

dauernden Verfahren entstehen für die Schöffen häufig Terminprobleme, während die 

Befreiung eines Schöffen für das Gericht ein rechtliches Risiko darstellt. Immer wieder sind 

die Laienrichter zudem der Angriffspunkt für sogenannte Konfliktverteidiger. An 

Verständigungsgesprächen können Schöffen wegen fehlender Aktenkenntnis kaum sinnvoll 

mitwirken und verfügen auch sonst teilweise nicht über ausreichende Expertise, um sich 

substantiell in das Verfahren einbringen zu können. Letzteres gilt vor allem für den Bereich 

der Wirtschaftsstrafverfahren.  
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Daher bin ich der Meinung, dass eine Korrektur im Bereich des Schöffenwesens zunächst 

bei den Wirtschaftsverfahren ansetzen sollte. So könnte erwogen werden, die Mitwirkung 

von Schöffen in Wirtschaftsstrafverfahren künftig zu streichen. 

 

5. 

Ich schließe mit einem fünften Punkt, der nicht zu den für diese Arbeitsgruppe benannten 

Themen gehört, aber mit ihnen meines Erachtens unmittelbar zusammenhängt: die Fristen 

für die Unterbrechung der Hauptverhandlung sowie zwischen Schluss der 

Hauptverhandlung und der Urteilsverkündung.  

 

Derzeit können Hauptverhandlungen bis zu drei Wochen unterbrochen werden, nach zehn 

Verhandlungstagen bis zu einen Monat. Diese Fristen erweisen sich häufig als zu kurz, 

gerade in Ferienzeiten. Die Unterbrechungszeit sollte daher auf einen Monat verlängert 

werden, nach zehn Verhandlungstagen auf sechs Wochen. Eine Beeinträchtigung des 

Konzentrationsgrundsatzes ist bei einer derart moderaten Ausweitung der Fristen nicht zu 

befürchten. 

 

Gleichlaufend hierzu sollte die Frist zwischen dem Schluss der Hauptverhandlung und 

der Urteilsverkündung verlängert werden. Derzeit muss das Urteil am elften Tag nach dem 

Schluss der Hauptverhandlung verkündet werden. Diese Frist sollte auf zwei Wochen 

verlängert werden; danach müsste das Urteil am 15. Tag nach dem Schluss der 

Hauptverhandlung verkündet werden. So bestünde mehr Spielraum bei umfangreichen 

Beratungen.  

 

 

Protokoll 

 
Im Anschluss daran diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe die 

Vorschläge des Impulsreferats. Sie sammelten zudem weitere Anregungen und erörterten 

diese ergebnisoffen. Hieraus ergaben sich insgesamt sechs Thesen.  

 

PräsOLG Dr. Steinle bat abschließend um ein Meinungsbild, um eine Priorisierung der 

Thesen vornehmen zu können. Aufgrund dieses Meinungsbildes wurden zwei Thesen für 

das Abschlussplenum und weitere vier Thesen für die Grüne Liste vorgeschlagen. 

 
Die Thesen lauten wie folgt:  

 

1. Befangenheitsanträge (Hauptthese) 
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Nach Befangenheitsanträgen – vor und während der Hauptverhandlung – soll die 

Hauptverhandlung bis zum übernächsten Verhandlungstag, mindestens aber für zwei 

Wochen fortgesetzt werden können.   

 
2. Besetzungsrügen (Hauptthese)  

Entscheidung über Besetzungsrügen im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens, wobei 

die sofortige Beschwerde keine aufschiebende Wirkung entfaltet und die vom 

Beschwerdegericht getroffene Entscheidung für das Revisionsverfahren bindend ist. 

 

3. Unterbrechungsfristen (Grüne Liste) 

Verlängerung der Unterbrechungsfrist während der Hauptverhandlung auf einen Monat 

ohne Voraussetzungen bzw. sechs Wochen nach zehn Hauptverhandlungstagen.  

Harmonisierung der Urteilsverkündungsfrist mit der Unterbrechungsfrist. 

Die Einführung einer Audio- oder Audio-Video-Dokumentation der Hauptverhandlung – 

auch als „Kompensation“ für Lockerungen des Konzentrationsgrundsatzes oder im 

Bereich des gesetzlichen Richters – wird abgelehnt. 

 

4. Mitwirkung von abgeordneten Richtern (Grüne Liste) 

Lockerung der Vorschrift im DRiG, nach der an der Entscheidung nur ein abgeordneter 

Richter mitwirken darf, dahingehend, dass die Mitwirkung abgeordneter 

Lebenszeitrichter in einem Kollegialorgan keinen Beschränkungen unterliegt. 

 
 
5. Geschäftsverteilungsplan (Grüne Liste) 

Lockerung des strengen Jährlichkeitsprinzips für den Geschäftsverteilungsplan durch 

Einführung einer Möglichkeit für (voraussetzungslose) Änderungen zur Jahresmitte. 

 

6. Mitwirkung von Schöffen (Grüne Liste) 

Abschaffung der Mitwirkung von Schöffen in Wirtschaftsstrafverfahren und Überprüfung 

der Entbindung von Schöffen in anderen Verfahren nur anhand eines Willkürmaßstabs 
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Thema der Arbeitsgruppe II 
„Beweisrecht und Verteidigung“ 

 
Moderation: Präs’inOLG Gräfin von Schwerin, Oberlandesgericht Köln 
 

Impulsreferat  

 

1. Beweisrecht 
 

Aufgrund des Gesetzes zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des 

Strafverfahrens sieht § 244 Abs. 6 StPO nunmehr die Möglichkeit einer Fristsetzung für die 

Stellung von Beweisanträgen nach dem Abschluss der von Amts wegen vorgesehenen 

Beweisaufnahme vor. Beweisanträge, die nach Fristablauf gestellt werden, können im Urteil 

beschieden werden, es sei denn, die Stellung des Beweisantrags war vor Fristablauf nicht 

möglich. Letzteres muss der Antragsteller glaubhaft machen.  

 

Nicht umgesetzt hat der Gesetzgeber damit den im Plenum des 1. Strafkammertages 2016 

einstimmig angenommenen, weitergehenden Vorschlag, Beweisanträge nach Ablauf der 

Frist nur noch unter Aufklärungsgesichtspunkten zu behandeln. Da bei erst nach Fristablauf 

gestellten und die Fristversäumung nicht entschuldigenden Beweisanträgen der Verdacht 

besteht, dass diese aus verfahrensfremden Zwecken gestellt werden, erscheint die Prüfung 

allein unter Aufklärungsgesichtspunkten jedoch ausreichend. Die Arbeitsgruppe könnte dies 

nochmals bekräftigen. 

 
Neben der Einführung der Fristsetzung für Beweisanträge hat das Gesetz weitere, für die 

Praxis aber nicht ganz so bedeutsame Änderungen des Beweisrechts vorgenommen: 

 

- Ergänzung des § 251 Abs. 1 Nr. 2 StPO, wonach bei Zustimmung des unverteidigten 

Angeklagten und des Vertreters der Staatsanwaltschaft Aussagen verlesen werden 

können, die lediglich der Bestätigung eines Geständnisses des Angeklagten dienen; 

-  Ergänzung des § 254 Abs. 1 StPO betreffend die Einführung von Bild-Ton-

Aufzeichnungen einer Vernehmung des Angeklagten; 

- Erweiterung des § 256 Abs. 1 Nr. 2 StPO bezüglich ärztlicher Atteste über 

Körperverletzungen (unabhängig von Tatvorwurf); 

- Ergänzung des § 136 Abs. 4 StPO: zukünftig verpflichtende audiovisuelle 

Aufzeichnung von Beschuldigtenvernehmungen in den Fällen des Verdachts eines 

vorsätzlichen Tötungsdeliktes oder bei besonderer Schutzbedürftigkeit des 

Beschuldigten. 
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Ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf für weitere Änderungen im Beweisrecht wird in der 

strafrichterlichen Praxis u.a. in folgenden Punkten gesehen: 

 

- Es wird vorgeschlagen, eine erweiterte Verlesbarkeit von Urkunden zur Ersetzung 

der Vernehmung von Zeugen zu ermöglichen: 

o Die Verlesbarkeit von Zeugenfragebögen/Strafanzeigen in gleichgelagerten 

Massenverfahren könnte eine erhebliche Arbeitserleichterung und 

Beschleunigung solcher Verfahren bewirken. Geschädigten von z.B.  

(Internet-)Betrugsfällen würde zudem eine zeit- und kostenaufwändige 

Anreise zur Hauptverhandlung erspart werden. 

o Ergänzung des § 256 StPO dahin, dass auch die Verlesung von Berichten der 

Jugendgerichtshilfe bzw. der Bewährungshilfe möglich ist. 

o Einführung einer grundsätzlichen Verlesbarkeit von Zeugenurkunden bzw. 

Zeugenprotokollen, wobei die Vernehmung von Zeugen in der 

Hauptverhandlung nicht generell ersetzt wird, sondern als Korrektiv eine 

streng zu handhabende Aufklärungspflicht hinzutritt. 

 

- Diskutiert wird zudem die Einführung eines nur „indirektes Fragerechts“ nach § 241 

StPO allgemein bei Opfern von Sexualstraftaten. 

 

- Darüber hinaus könnte eine Abschaffung des in § 52 Abs. 1 Nr. 1 StPO normierten 

Zeugnisverweigerungsrecht für Verlobte erwogen werden. 

 

2. Verteidigung 
 
Das Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens hat 

die Rechte und Befugnisse der Verteidiger gestärkt: Bei umfangreichen Verfahren von 

voraussichtlich mehr als 10 Tagen soll gem. § 213 Abs. 2 StPO ein gerichtlicher 

Erörterungstermins zur Vorbereitung einer Hauptverhandlung durchgeführt werden. Zudem 

hat der Verteidiger gem. § 243 Abs. 5 S. 3 StPO auf Antrag die Möglichkeit eines „opening 

statement“ in diesen Verfahren. Nach § 141 Abs. 3 S. 4 StPO ist bei richterlichen 

Vernehmungen dem Beschuldigten ein Verteidiger zu bestellen, wenn die StA dies beantragt 

oder wenn die Mitwirkung eines Verteidigers aufgrund der Bedeutung der Vernehmung zur 

Wahrnehmung der Rechte des Beschuldigten geboten erscheint. 

 

Ein weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf im Recht der Verteidigung wird in der 

strafrichterlichen Praxis u.a. in Bezug auf folgende Themen gesehen: 
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- Ordnungsmittel für grob ungebührliches bzw. grob prozesswidriges Verhalten der 

Verteidiger bzw. der in der Hauptverhandlung anwesenden Rechtsanwälte 

 

- In Haftsachen besteht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Recht des 

Beschuldigten auf die Wahl eines (Pflicht-)Verteidigers seines Vertrauens und dem 

Beschleunigungsgebot. Dies führt zu Problemen, wenn der gewählte Verteidiger an 

den für die Strafkammer möglichen Hauptverhandlungsterminen ganz oder 

überwiegend verhindert ist. Es stellt sich die Frage, ob es einer gesetzlichen 

Regelung bedarf, welche die Voraussetzungen für einen Widerruf der Bestellung 

eines Pflichtverteidigers wegen terminlicher Verhinderung normiert. 

 

- Diskutiert wird ferner eine Erweiterung der Befugnisse des Vorsitzenden bei der 

Auswahl von (Sicherungs-)Verteidigern. So könnte durch eine Ergänzung des § 142 

StPO zum einen die Möglichkeit einer sofortigen Bestellung eines             

(Sicherungs-)Verteidigers für eine kurze zeitliche Dauer bzw. einer Bestellung für nur 

einzelne Sitzungstage zur Verhinderung eines plötzlichen Verhandlungsabbruchs 

bzw. der Aufhebung eines Verhandlungstermins erfolgen. Zudem könnte bei der 

Auswahl eines zweiten (Sicherungs-)Verteidigers zur Sicherstellung eines pünktlichen 

Beginns der Hauptverhandlung überlegt werden, dass der Sicherungsverteidiger 

vorrangig aus dem Kreis der ortsansässigen Verteidiger auszuwählen ist. 

 

- Diskutiert wird auch, dass die Beiordnung des Pflichtverteidigers für die 

Rechtsmittelinstanz nur noch bei begründeter materieller Erfolgsaussicht fortdauern 

solle. 

 

- Vorgeschlagen wird zudem eine Änderung der (Pflicht-)Verteidigervergütung, um den 

finanziellen Anreiz für langandauernde Hauptverhandlungen zu reduzieren. Insofern 

kommen als Reformüberlegungen in Betracht: 

 

o Reduzierung der (Pflicht-)Verteidigergebühren ab dem 11. Hauptverhandlungstag 

bei Erhöhung für die vorherigen Hauptverhandlungstage (eventuell ergänzend: 

Anpassung der Voraussetzungen für Pauschgebühren gemäß §§ 42, 51 RVG) 

o alternativ: Erhöhung von Grund- und Verfahrensgebühr unter Reduzierung der 

Termingebühren 

 

- Erörterung einer gesetzlichen Robenpflicht für Verteidiger 
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Protokoll 

 

 

I. Beweisrecht 

 

Nach der Begrüßung durch Frau Präsidentin des Oberlandesgerichts Gräfin von Schwerin 

wurde unter Hinweis auf die im Nachgang zum ersten Strafkammertag in Kraft getretenen 

wesentlichen Änderungen der Strafprozessordnung mit einem Impulsreferat in den 

Themenbereich Beweisrecht eingeführt. 

 

1. Ergänzung des § 244 Abs. 6 S. 2 StPO 

Die gesetzliche Neuregelung des § 244 Abs. 6 S. 2 StPO wurde seitens der Mitglieder der 

Arbeitsgruppe allgemein begrüßt. Es bestand weitgehend Einigkeit, dass der anlässlich des 

ersten Strafkammertages im damaligen Plenum beschlossene weitergehende Vorschlag, 

wonach verspätet gestellte Beweisanträge nur noch unter Aufklärungsgesichtspunkten (§ 

244 Abs. 2 StPO) geprüft werden sollten, sinnvoll und zweckmäßig erscheint und die 

Neuregelung des § 244 Abs. 6 S. 2 StPO ergänzen sollte. Aus dem Kreis der Teilnehmer 

wurde darauf hingewiesen, dass die Glaubhaftmachung der unverschuldeten 

Fristversäumnis sich ggf. als Hürde bei der Handhabung von verspätet gestellten 

Beweisanträgen erweisen könnte. Dies gelte z.B. für den Fall einer Glaubhaftmachung durch 

den Verteidiger, wonach der Angeklagte ihn erst zu einem späten Zeitpunkt über die 

Tatsachen des Beweisantrags in Kenntnis gesetzt habe. Insoweit sei von Bedeutung, ob das 

Verschulden des Angeklagten an der verspäteten Antragstellung dem Verteidiger 

zugerechnet werden könne. Vereinzelt wurde insoweit auch die Ansicht vertreten, dass § 

246 StPO dahingehend geändert werden möge, dass Beweisanträge der Verteidigung 

bereits im Zwischenverfahren gestellt werden sollten. In der Arbeitsgruppe bestand letztlich 

Einvernehmen dahingehend, dass die Auswirkungen der erst von wenigen Wochen in Kraft 

getretenen gesetzlichen Regelung zunächst abgewartet, das grundsätzliche Bedürfnis nach 

einer Ergänzung des § 244 Abs. 6 S. 2 StPO insoweit aber im Auge behalten werden sollte. 

 

2. Ablehnung von „ins Blaue hinein“ gestellten Beweisanträgen 

Die Teilnehmer verwiesen auf das dringende praktische Bedürfnis einer effektiveren 

Handhabung und vereinfachten Bescheidung von Beweisanträgen, die „ins Blaue hinein“ 

gestellt werden. Es bestand Einigkeit, dass dieser in der Praxis häufig auftretenden 

Problematik durch Kodifizierung der Rechtsprechung des 5. Strafsenats des 

Bundesgerichtshofs zur erweiterten Konnexität begegnet werden sollte. Die Arbeitsgruppe 

war der Ansicht, dass dies nicht durch die Schaffung eines neuen, weiteren 

Ablehnungsgrundes in § 244 Abs. 3 StPO erfolgen solle, sondern durch die Erhöhung der 

Voraussetzungen für die Annahme eines förmlichen Beweisantrags. Ein Beweisantrag im 

Sinne von § 244 Abs. 3 StPO soll danach nicht vorliegen, wenn die erforderliche Konnexität 

zwischen Beweismittel und Beweistatsache vom Beweisantragsteller nicht dargetan sei, 
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wobei dabei auch der Stand des jeweiligen Verfahrens und bisherige Erkenntnisse aus der 

Beweisaufnahme zu berücksichtigen seien. Aus dem Kreis der Teilnehmer wurde zudem 

vorgeschlagen, dass der Antragsteller verpflichtet sein sollte, die die Konnexität 

begründenden Tatsachen glaubhaft zu machen, um auch auf diese Weise Missbrauch zu 

begegnen. 

 

3. Erweiterung des indirekten Fragerechts des § 241a StPO 

Der Vorschlag einer Erweiterung des indirekten Fragerechts der Verfahrensbeteiligten nach 

§ 241a StPO allgemein auf Opfer von Sexualstraftaten wurde unter Hinweis auf die in der 

Praxis gesammelten Erfahrungen einzelner Teilnehmer der Arbeitsgruppe für sinnvoll und 

erforderlich erachtet. Insoweit wurde ergänzend angeregt, dass die Übertragung des 

Fragerechts von dem Vorsitzenden auch auf die Beisitzer/innen möglich sein sollte, damit in 

bestimmten Fällen die als hilfreich angesehene Befragung von weiblichen Geschädigten 

durch eine Richterin erfolgen könnte. 

 

4. Abschaffung des Zeugnisverweigerungsrechts für Verlobte 

Es bestand Einigkeit, dass das in § 52 Abs. 1 Nr. 1 StPO normierte 

Zeugnisverweigerungsrecht für Verlobte abgeschafft werden sollte. Dies diene der 

Vermeidung einer gewissen Ungleichbehandlung mit Partnern einer langjährigen 

Lebensbeziehung, die keine Heirat beabsichtigen und daher nicht als Verlobte im Sinne des 

Gesetzes gelten. Darüber hinaus berichteten die Teilnehmer der Arbeitsgruppe über eine 

vielfach beobachtete missbräuchliche Berufung auf ein angeblich bestehendes bzw. 

unmittelbar vor Vernehmung des Zeugen/der Zeugin begründetes Verlöbnis. 

 

5. erweiterte Verlesbarkeit von Urkunden 

Auch die Anregung einer ggf. durch eine Ergänzung des § 256 StPO umzusetzenden 

erweiterten Verlesbarkeit von Urkunden, speziell von Zeugenfragebögen oder Strafanzeigen 

in gleich gelagerten Massenverfahren und von Berichten der Jugendgerichts- bzw. 

Bewährungshilfe fand breite Zustimmung innerhalb der Arbeitsgruppe. 

 

6. Beweisverwertungsverbote 

Zudem wurde eine Ergänzung der zu diskutierenden Themen betreffend die Regelung von 

Beweisverwertungsverboten vorgeschlagen. Im Hinblick auf die Komplexität des Themas 

sowie die der Arbeitsgruppe nur eingeschränkt weiter zur Verfügung stehenden zeitlichen 

Möglichkeiten war eine eingehende Diskussion und Entscheidungsfindung hierzu innerhalb 

der Gruppe aber nicht mehr möglich. 

 

7. Thesen 

Im Rahmen der nachfolgenden Abstimmung wurden folgende Thesen formuliert: 
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1. Unterbindung von „ins Blaue hinein“ gestellten Beweisanträgen durch erhöhte 

gesetzliche Anforderungen an deren Begründung (nicht als Schaffung eines 

neuen Ablehnungsgrundes, sondern durch Erhöhen der Voraussetzungen für die 

Annahme eines Beweisantrags im Sinne des § 244 Abs. 3 StPO, wobei eine 

Glaubhaftmachung der Gründe für die bestehende Konnexität erforderlich 

erscheint) 

 

2. Erweiterte Verlesbarkeit von Urkunden in Fällen von 

Zeugenfragebögen/Strafanzeigen in gleich gelagerten Massenverfahren und von 

Berichten der Gerichts- bzw. Bewährungshilfe (Ergänzung des § 256 StPO) 

 

3. Erweiterung des indirekten Fragerechts des § 241a StPO auf Fälle der 

Vernehmung von Opferzeugen einer Sexualstraftat. 

 

 

II. Verteidigung 

 

Im zweiten Teil der Arbeitsgruppe wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst mit 

dem Impulsreferat in die Thematik eingeführt. Im Rahmen der ergebnisoffen geführten 

Diskussion wurden insbesondere folgende Aspekte erörtert: 

 

1. Auswahl von Sicherungsverteidigern 

Der Vorschlag, dass bei der Auswahl von Sicherungsverteidigern auch das Kriterium der 

Ortsnähe des zu bestellenden Verteidigers von Relevanz sein sollte, fand allgemein 

Zustimmung. Die nicht selten zu beobachtenden Verfahrensverzögerungen aufgrund einer 

nicht rechtzeitigen Anreise von außerhalb des Gerichtsstandorts ansässigen Verteidigern 

könnte insoweit deutlich reduziert werden. 

 

Im Rahmen der insofern geführten Diskussion wies ein Mitglied der Arbeitsgruppe darauf hin, 

dass er grundsätzlich von der Bestellung von Sicherungsverteidigern absehe. Falls ein 

Verteidiger zu den vorgesehenen Hauptverhandlungsterminen verhindert sei, würde er nicht 

als Pflichtverteidiger beigeordnet, stattdessen ein anderer Verteidiger ausgewählt.. 

 

2. Änderung der (Pflicht-)Verteidigervergütung 

Der Vorschlag, die (Pflicht-)Verteidigervergütung dahingehend abzuändern, dass die 

Verteidiger für die ersten Verhandlungstage (ggf. bis zum 10. Hauptverhandlungstag) eine 

höhere Entschädigung, ab dem 11. Hauptverhandlungstag jedoch eine geringere Vergütung 

erhalten sollten, um insoweit keinen Anreiz für eine möglichst lange dauernde 

Hauptverhandlung zu setzen, wurde von einigen Mitgliedern der Arbeitsgruppe durchaus für 

überlegenswert erachtet. Insoweit wurde aber auch angemerkt, dass bei der Einführung 
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einer entsprechenden Regelung die Anzahl der Anträge auf Feststellung bzw. Bewilligung 

einer Pauschgebühr (§§ 42, 51 RVG) aller Voraussicht nach steigen würde. Andere 

Mitglieder der Arbeitsgruppe verwiesen insofern allerdings darauf, dass dies von der Justiz 

zu leisten sei.  

 

In Ergänzung der hier diskutierten Thematik wurde ferner erörtert, ob bei den 

Längenzuschlägen für die Teilnahme an der Hauptverhandlung nicht Veränderungen 

erforderlich seien. So wurde vorgeschlagen, dass die Verhandlungspausen, die der 

Verteidiger für die Erarbeitung von Anträgen benötige, nicht einzuberechnen seien. Unter 

Hinweis auf den erheblichen Dokumentationsaufwand wurde dieser Vorschlag nicht 

weiterverfolgt. 

 

3. Verhängung von Ordnungsmitteln gegen Verteidiger 

Darüber hinaus wurde die Frage der Möglichkeit der Verhängung von Ordnungsmitteln 

(Ordnungsgeld) gegen Verteidiger bei Vorliegen eines grob ungebührlichen oder grob 

prozessordnungswidrigen Verhaltens erörtert. Die Arbeitsgruppe sah nach kurzer Diskussion 

insofern jedoch keinen aktuellen bzw. dringenden Handlungsbedarf. 

 

4. Robenpflicht für Verteidiger 

Auch betreffend der im Rahmen des Impulsreferates erörterten Robenpflicht für Verteidiger 

wurde kein dringendes Bedürfnis für ein gesetzgeberisches Handeln gesehen. Lokal nur 

vereinzelt in diesem Zusammenhang aufgetretene Probleme rechtfertigten dies nicht. 

 

5. Ergebnis 

Nachdem die Mitglieder der Arbeitsgruppe die im Rahmen des Themas „Beweisrecht“ 

erarbeiteten Thesen für deutlich praxisrelevanter erachteten und hier einen größeren 

Handlungsbedarf sahen, bestand Einigkeit, dass dem Plenum aus dem Bereich 

„Verteidigung“ keine Thesen zur Abstimmung vorgeschlagen werden. 
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Thema der Arbeitsgruppe III „Rechtsmittelrecht“ 
 
Moderation: PräsKG Dr. Pickel, Kammergericht 
 
 

Impulsreferat 

 

Seit ich Proberichter war, bin ich überzeugt: Nirgends wird der Tatrichter so vom Gedanken 

an Rechtsmittel gegen sein Handeln und Entscheiden bestimmt wie in einer großen 

Strafkammer. Mir ging damals durch den Kopf: Investieren wir in Strafkammern nicht zu viel 

unserer Kraft statt in die Wahrheitsfindung in den Gedanken: „Wenn wir jetzt so vorgehen 

oder diesen oder jenen Beschluss fassen: Was wird das Revisionsgericht dazu sagen? 

Wenn es einen formalen Fehler entdeckt, wird die ganze übrige Arbeit, die wir in das 

Verfahren gesteckt haben, umsonst gewesen sein?“ 

 

So wie wir Richter viel Energie in eine maximale formale Unangreifbarkeit unseres Handelns 

stecken, so minutiös versucht oft die Anwaltschaft umgekehrt, dennoch auftretende kleinste 

Fehler auch dort aufzuspüren, wo sie vordergründig für den Angeklagten ohne Belang zu 

sein scheinen. Das klassische Beispiel: Die Besetzungsrüge, vor allem in Bezug auf 

Schöffen. Der Aufwand, den Anwälte hier investieren, ist enorm. Dabei ist es bei uns in 

Berlin, wo niemand die Schöffen kennt, dem Angeklagten regelmäßig völlig egal, wer für 

seinen Fall berufen ist. 

 

Wenn es nicht um dieses Ergebnis geht, worum geht es dann? Oft wird der Wunsch nach 

Verzögerung des Verfahrens genannt. Doch von Verzögerung hat regelmäßig auch der 

Angeklagte nichts. Die zentrale Triebkraft, revisible Fehler aufzuspüren, ist meist der 

Versuch, eine Art Versicherungspolice zu erlangen: Wenn das Verfahren für meinen 

Mandanten ungünstig ausgeht, so verschaffe ich ihm als Anwalt mit einem belegbaren 

formalen Fehler des Gerichts die Chance, eine neue Verhandlung mit anderen Richtern zu 

erzwingen. Der Einsatz, den dafür auch die Anwaltschaft bringt - nicht erst mit ihren 

Revisionsschriften, sondern schon in der Hauptverhandlung zur Wahrung der Chance, 

Rügen später in der Revision vorbringen zu dürfen - ist im Verhältnis zum „Ertrag“ enorm: Ich 

war elf Jahre Präsident des Landgerichts Berlin. Umfangreiche Rügen der 

Schöffenbesetzung waren an der Tagesordnung. Gelegentlich mussten Verhandlungen 

deshalb mit neuen Schöffen begonnen werden. An Urteile, die in dieser Zeit wegen 

fehlerhafter Schöffenbesetzung aufgehoben wurden, erinnere ich mich nicht. 

 

Vor dem Hintergrund der großen Bedeutung des Rechtsmittelrechts für das Strafverfahren 

muss erstaunen, dass das Rechtsmittelrecht der StPO seit Jahrzehnten nicht grundlegend 
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geändert wurde. Die letzte systematisch bedeutsame Neuerung war die 1993 eingefügte 

Annahmeberufung, die aber nur Bagatelldelikte betrifft und statistisch die kleinen 

Strafkammern nicht nennenswert entlastet. Der 2015 eingeführte § 354 Abs. 1a StPO, der 

dem Revisionsgericht im gewissen Umfang erlaubt, selbst zu entscheiden statt 

zurückzuverweisen, hat sich als eine marginale Retusche ohne statistisch nennenswerte 

Bedeutung erwiesen. 

 

In der Schwester-Verfahrensordnung der StPO, der ZPO, hatte der Gesetzgeber den Mut, 

das Revisionsrecht grundlegend zu verändern. Dort ist es gelungen, das Rechtsmittel mit 

dem Wechsel von einer Wert- zur Zulassungsrevision auf das zu fokussieren, worum es in 

der Revision geht: nicht die Einzelfallgerechtigkeit; erst recht nicht den Wunsch einer Partei, 

durch Aufdecken eines Verfahrensfehlers einen Trumpf im Ärmel zu haben - Sinn der 

Revision ist doch die Sicherung einer einheitlichen Handhabung und Fortentwicklung des 

Rechts. Die ZPO verlangt deshalb heute wie die VwGO schon lange vorher von einem 

Rechtsmittelführer, der sich mit der Nichtzulassung durch das Tatsachengericht nicht 

abfinden will, intensiv zu begründen, warum der Fall seiner Mandantschaft grundlegende 

Bedeutung hat. 

 

Und im Strafprozess? Die Ziele, die mit dem Revisionsrecht erreicht werden sollen, sind 

keine anderen als im Zivilprozess. Doch die Realität hat sich, bei allem unzweifelhaft hohen 

gedanklichen Niveau der strafprozessualen Revisionsrechtsprechung, davon entfernt. Es 

geht selten um wirklich Grundlegendes. Es geht sehr oft darum, dass der Revisionsführer, 

der zuvor der Strafkammer in der Hauptverhandlung mit einer Fülle von Anträgen 

Gelegenheit gegeben hatte, handwerkliche Fehler zu machen, versucht, mit der Revision 

einen ebensolchen auf Basis der bisherigen Rechtsprechung nachzuweisen. 

 

Die Ursache: Trotz aller Strafrechtskommissionen blieb im StPO-Revisionsrecht alles wie 

gehabt. Jeder Fahrraddieb kann weiter auf einfachste Weise und sogar ohne Anwalt 

Revision einlegen, nachdem ihm bereits zwei Tatsacheninstanzen zur Verfügung gestanden 

haben. Jeder Strafverteidiger kann seine Revision der Verletzung materiellen Rechts selbst 

beim BGH nach wie vor zulässig mit einem einzigen Satz begründen – seine Kollegen im 

Zivilrecht müssen dagegen bereits für eine zulässige Berufung detailliert aufzeigen, wo sie 

materielle Fehler der angefochtenen Entscheidung sehen. 

 

Auch wenn viele sagen, dass die Widerstände zu groß sein werden - eine Arbeitsgruppe des 

Strafkammertages, die sich mit Rechtsmittelrecht befasst, muss deshalb die Gretchenfrage 

stellen: Brauchen wir vernünftige Einschränkungen des Zugangs zur Revision, damit diese 

im Strafrecht ebenso wie im Zivil- und im Verwaltungsrecht auf grundlegende Fragen 
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fokussiert wird? Empfiehlt sich also eine Zulassungsrevision im Strafprozess a) allgemein; b) 

jedenfalls für Revisionen gegen Entscheidungen der kleinen Strafkammern? Ist in der Folge 

die Sprungrevision gegen Urteile des Amtsgerichts abzuschaffen? 

 

Wenn auch im Strafprozess die Revision ein Forum für eine Diskussion grundlegender 

Rechtsfragen auf hohem Niveau werden soll, ist es dann zeitgemäß, dass eine Revision vom 

Angeklagten ohne Verteidiger eingelegt werden kann? Und muss man für die Rüge der 

Verletzung materiellen Rechts nicht mehr verlangen als einen floskelhaften Satz? 

 

Es darf einer Arbeitsgruppe von Praktikerinnen und Praktikern aber nicht nur darum gehen, 

über den ganz großen Wurf zu reden. Auch für das Tagesgeschäft wichtige 

Detailänderungen müssen auf den Tisch. Ausklammen müssen wir dabei, ob 

Besetzungsrügen, vielleicht auch Ablehnungsrügen, zur Entlastung von Hauptverhandlung 

und Revision einem Zwischenverfahren zugeführt werden sollen - damit beschäftigt sich eine 

andere Arbeitsgruppe. Befassen könnte sich unsere Arbeitsgruppe aber damit, ob die 

Kombination von Verbot der Verschlechterung und Rechtsmittelverzicht bei einer 

Verständigung fehl läuft und nicht wie vom Gesetzgeber gewollt ein faires und transparentes 

Verständigungsverfahren, sondern vielmehr die Trickserei fördert. Allzuoft besteht für mich 

der Eindruck, dass mit einem Geständnis aus Sicht der Verteidigung erst einmal eine 

Strafobergrenze festlegt werden soll, um die Verständigung in der Revision massiv 

anzugreifen; dies in der Hoffnung, nach Urteilsaufhebung vom Geständnis ganz abrücken zu 

können. Wenn Sie als AG-Mitglieder diesen Eindruck teilen: Sind dann für ein wirklich faires 

Verständigungsverfahren Korrekturen im Rechtsmittelrecht erforderlich? 

 

Weitere Fragen für die AG können sein: Kann man von dem, der einen Verfahrensfehler in 

der Hauptverhandlung sieht und eine Revision darauf stützen will, verlangen, diesen in der 

Verhandlung generell und nicht nur in den heute in § 238 StPO vorgesehenen Fällen zu 

rügen? Und kann das Rechtsmittelrecht auch im Detail gestrafft werden? Ist es für den 

einfachen Fall, dass der Angeklagte in der Berufungshauptverhandlung nicht erscheint, 

wirklich sinnvoll, dass es gegen das Verwerfungsurteil zwei Rechtsbehelfe gibt – die 

Revision und die Wiedereinsetzung? Geht es nicht schlanker und klarer? 

 

Zum Schluss: Die AG Rechtsmittelrecht kann keine bequeme Arbeitsgruppe sein. Sie muss 

unangenehme Wahrheiten benennen. Dazu gehört: Ja, es wird verzögert, getrickst, 

manchmal torpediert in deutschen Strafverfahren, und das Rechtsmittelrecht der StPO bietet 

dafür Anreize. Die Revision hat im Strafprozess eine überbordende, die Tatrichter 

belastende Bedeutung bekommen. Gerade deshalb ist wichtig, dass erfahrene 

Spruchrichterinnen und – richter dies offen diskutieren und Lösungen entwickeln. 
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Thesenpapier 

 

1. Das Rechtsmittelrecht der StPO, das – anders als in der ZPO und der VwGO – über 

Jahrzehnte nicht systematisch geändert wurde, bedarf einer grundlegenden Neuerung. 

 

2. Von zentraler Bedeutung ist es, die Vorschriften über den Zugang zur Revisionsinstanz 

und die Begründung von Revisionen zu modifizieren. Die Modifizierung muss die 

Revision auch in der StPO auf ihre Rolle fokussieren, grundlegende Entscheidungen zur 

Fortentwicklung des Rechts und Sicherung seiner einheitlichen Handhabung zu treffen. 

 

3. Die Möglichkeit, uneingeschränkt Revision gegen jede Entscheidung einer großen und 

erst recht einer kleinen Strafkammer einzulegen, ist im Verhältnis zu der Rechtslage in 

den anderen Verfahrensordnungen nicht stimmig. Sie überfrachtet die Revisionsinstanz, 

belastet aber auch die Hauptverhandlung in der Tatsacheninstanz, weil sie den 

Verfahrensbeteiligten dort Anreize bietet, Rechtsfehler zu provozieren. 

 

4. Auch für die StPO ist deshalb eine Zulassungsrevision zu befürworten, jedenfalls gegen 

Entscheidungen der kleinen Strafkammern. 

 

5. Die Möglichkeit des Angeklagten, eine Revision ohne Verteidiger einzulegen, passt nicht 

zu dem Ziel, in der Revisionsinstanz grundlegende Rechtsfragen auf hohem rechtlichen 

Niveau zu erörtern. Sie soll abgeschafft werden. 

 

6. Gleiches wie zu 5. gilt für die bisherige Möglichkeit, die materielle Fehlerhaftigkeit eines 

angefochtenen Urteils mit einem floskelhaften Satz zu begründen. 

 

7. Das Rechtsmittelrecht ist zu straffen. Dazu ist die Sprungrevision gegen amtsgerichtliche 

Urteile abzuschaffen; ebenso Doppelungen von Rechtsbehelfen, z. B. Antrag auf 

Wiedereinsetzung und Revision gegen ein Verwerfungsurteil nach § 329 StPO. 
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Protokoll 

 
In einem Impulsreferat stellte der Vorsitzende ein Thesenpapier vor. Dieses beruhte auf 

Vorschlägen, die die Arbeitsgruppe von OLG-Präsident/innen, die den Strafkammertag 2017 

vorbereitet hatte, aus dem Kollegenkreis zum Thema „Rechtsmittelrecht“ erhalten hatten. 

 

1. Die AG III stellte zunächst fest, dass es in der StPO anders als in der ZPO oder der 

VwGO seit Jahrzehnten keine strukturelle Änderung des Rechtsmittelrechts und 

insbesondere nicht des Revisionsrechts gegeben hat. Es sei an der Zeit, nicht nur 

über Details nachzudenken, sondern sich kritisch damit auseinanderzusetzen, ob die 

Revision die ihr zugedachten zentralen Aufgaben und Ziele noch erfülle. 

 

1.1 Die strafprozessuale Revision ist, so die einhellige Auffassung in der AG, nach 

geltendem Recht nicht hinreichend auf ihre zentrale Rolle der Rechtsfortbildung und 

Rechtsvereinheitlichung fokussiert. Während in ZPO und VwGO die Revision einer 

Zulassung bedarf, die daran geknüpft ist, dass die Rechtssache grundlegende 

Bedeutung hat bzw. die Revision der Rechtsfortbildung oder einheitlichen 

Rechtsanwendung dient, kann im Strafprozess von wenigen Bagatellfällen 

abgesehen (vgl. § 313 StPO) jede Entscheidung in die Revisionsinstanz geführt 

werden. Revisionssenate des BGH und OLG werden damit in weit überwiegender 

Zahl mit Verfahren befasst, in denen es nicht um Grundlegendes geht und die oft, vor 

allem auf OLG-Ebene, auch sonst nur sachlich geringes Gewicht haben. 

 

Dies kann wegen der erheblichen Bedeutung von schweren Kriminalstrafen in 

Verfahren, die beim Landgericht  beginnen, hingenommen werden, nicht aber bei der 

viel größeren Zahl von Verfahren, die erstinstanzlich von den Amtsgerichten 

verhandelt werden. Es ist ein Systemwiderspruch, wenn z. B. bei Millionenklagen im 

Zivilprozess eine Revision für die Beteiligten ohne Zulassung nicht möglich ist, aber 

bei einem Ladendiebstahl die StPO regelmäßig die Revision als dritte Instanz 

eröffnet. Die AG sprach sich deshalb dafür aus, dass die Revision gegen Urteile der 

kleinen Strafkammern nur dann statthaft sein soll, wenn sie wegen 

grundsätzlicher Bedeutung zugelassen wird. Die Regelungen über eine 

Zulassungsrevision, die die Anwaltsgerichtsbarkeit für ihre weitgehend entsprechend 

der StPO verlaufenden berufsrechtlichen Verfahren seit Jahrzehnten kennt (§ 145 

Abs. 1 und 2 BRAO), können dafür Pate stehen. Es sollte und kann, so die 

Einschätzung der AG III, darauf vertraut werden, dass die Gerichte ein beim 

Amtsgericht begonnenes und in der Berufungsinstanz fortgesetztes Strafverfahren 

rechtsstaatlich führen, auch wenn nicht stets eine Revisionsinstanz eröffnet ist. Für 

die Fälle, in denen die Beteiligten eine Revision anstreben, weil sie eine 
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grundlegende Bedeutung oder ein Abweichen des Tatgerichts von einer einheitlichen 

Rechtsprechung annehmen, ist eine zu begründende Nichtzulassungsbeschwerde an 

das Revisionsgericht der vorzusehende Rechtsbehelf. 

 

1.2 Hieran anknüpfend richtete sich die Diskussion in der AG auf die Sprungrevision 

gegen amtsgerichtliche Urteile nach § 335 StPO. Wird der Vorschlag (s. o. 1.1), 

gegen Urteile der kleinen Strafkammern eine Zulassungsrevision einzuführen, 

umgesetzt, wäre zur Vermeidung eines Systembruchs unabweislich, die 

Sprungrevision ebenfalls von einer Zulassung abhängig zu machen. Die AG sprach 

sich aber nach Diskussion dafür aus, die Sprungrevision gänzlich abzuschaffen. 

Dies würde das strafrechtliche Rechtsmittelsystem straffen, ohne die Rechte des 

Angeklagten zu schmälern, hat er doch die Möglichkeit, den von ihm festgestellten 

Rechtsfehler auch mit der Berufung geltend zu machen. 

 

1.3 Nach Einschätzung der AG III wird der Anspruch eines Revisionsverfahrens, 

Rechtsfragen unter allen Beteiligten auf einem hohen juristischen Niveau zu erörtern, 

im Strafprozess beeinträchtigt, weil die Begründungserfordernisse für die Revision 

dort geringer sind als in den anderen Verfahrensordnungen. Während es in der ZPO 

und der VwGO selbstverständlich ist, dass der Revisionsführer seine sachlich-

rechtlichen Einwände gegen das angefochtene Urteil begründen muss, reicht im 

Strafprozess zur Ausführung der materiellrechtlichen Rüge ein floskelhafter Satz. Es 

kommt hinzu, dass eine strafprozessuale Revision von einem Angeklagten 

persönlich, wenn auch vermittels des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle begründet 

werden kann.  

 

Die Teilnehmer der AG III beschlossen deshalb, in ihren Vorschlag aufzunehmen, die 

Regelung über die Revisionsbegründung zu ändern. Künftig soll wie heute schon die 

Verfahrensrüge auch die Rüge der Verletzung materiellen Rechts begründet 

werden. Zudem muss die Möglichkeit, eine Revision ohne anwaltlichen 

Verteidiger zu begründen, entfallen. Beides wird die berechtigten Interessen des 

Angeklagten und seiner Verteidigung nicht schmälern. Für einen Angeklagten, der 

das strafprozessuale Revisionsrecht nicht beherrscht, ist es ohnehin nicht sinnvoll, 

ein solches Rechtsmittel selbst zu rechtfertigen. Zudem wird das 

Begründungserfordernis keine hohen Zulässigkeitshürden an die Verteidigung stellen, 

die den Angeklagten ohnehin über materiellrechtliche Zweifel am Urteil zu beraten 

hat. Sie wird aber, so der Gedanke der AG-Mitglieder, das Revisionsverfahren auf die 

Themen konzentrieren, die dem Angeklagten bedeutsam sind. Weiß bspw. der 

Angeklagte, dass die Feststellungen zu seinem Verhalten im angefochtenen Urteil 
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richtig sind, und rügt er deshalb keine Rechtsfehler im Zusammenhang mit der 

Beweiswürdigung, gibt es keinen hinreichenden Grund, die Revisionssenate zu einer 

diesbezüglichen Prüfung zu veranlassen. 

 

Die Teilnehmer der AG III waren einhellig überzeugt, dass solche Änderungen des 

Zugangs zur Revision das Rechtsmittel aufwerten. Die Revisionssenate wären von 

vielen nicht bedeutenden Verfahren entlastet. Durch das Gebot, die 

materiellrechtliche Rüge auszuführen, verbunden mit der Notwendigkeit einer 

anwaltlichen Revisionsbegründung, wären bessere Voraussetzungen für einen 

professionellen Diskurs zwischen Revisionsgericht, Verteidigung und 

Staatsanwaltschaft geschaffen. Aber auch die Tatgerichte, besonders die kleinen 

Strafkammern, würden signifikant entlastet. Viele AG-Teilnehmer berichteten von 

Erfahrungen, wonach der potenziell unbeschränkte Zugang zur Revision Verteidigern 

Fehlanreize für Anträge bietet, die nicht einer den Angeklagten-Interessen 

substanziell günstigeren Gestaltung der Verhandlung dienen, sondern das Verfahren 

und die Urteilsbegründung erschweren und das Gericht verleiten sollen, 

handwerkliche Fehler zu begehen, um diese mit der Revision zu rügen. 

 

1.4. Nach Diskussion beschloss die AG, ihre Vorschläge zur Einführung einer 

Zulassungsrevision für Revisionen gegen Urteile der kleinen Strafkammer, zur 

Einführung einer Begründungspflicht für die materiellrechtliche Revisionsrüge, zur 

Abschaffung der Sprungrevision und zum Ausschluss einer Revisionsbegründung 

durch den Angeklagten selbst in einer These zusammenzufassen. Denn es geht der 

AG III einheitlich darum, die Revision in Strafsachen zu entschlacken und auf das 

Wesentliche zu konzentrieren. 

 

2. Die zweite These, die die AG III für das Plenum des Strafkammertags erarbeitete, 

betrifft die Verständigung nach § 257c StPO. Seitens der AG III wurde nicht der 

Grundsatz, dass mit der Verständigung kein Rechtsmittelverzicht verbunden werden 

kann, infrage gestellt. Einige AG-Mitglieder berichteten jedoch über einen Missstand, 

der aus dem Verhältnis zwischen einem auf eine Verständigung hin ergangenen 

Urteil und dem Verbot der Verschlechterung im strafrechtlichen Rechtsmittelverfahren 

folgt. Auch dann, wenn das Tatgericht den vereinbarten Strafrahmen bei einem in 

Folge Verständigung abgegebenen Geständnis eingehalten und die Glaubhaftigkeit 

des Geständnisses sorgfältig geprüft hat, wird häufig wird in der nächsten Instanz die 

Richtigkeit des eigenen Geständnisses bestritten und Freispruch oder eine Strafe 

unterhalb des vereinbarten Strafrahmens verlangt. Diese Entwicklung hat nach den 

Erfahrungen einiger Teilnehmer negative Auswirkungen. Zunehmend wachsen bei 
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Richter/innen Zweifel daran, inwieweit ein Geständnis noch als ein ehrliches 

Bekenntnis zur Tat und ein Zeichen der Reue strafmildernd gewürdigt werden kann, 

wenn und solange ungewiss ist, ob der Angeklagte es als endgültig verstanden 

wissen will. Ein Verhandeln über eine Verständigung setzt, wie jedes Verhandeln, ein 

Vertrauen zwischen den Verhandlungspartnern voraus. Wenn sich die Einschätzung 

festsetzen sollte, Geständnisse im Rahmen von § 257c StPO seien regelmäßig nur 

taktische Mittel, um in der ersten Instanz erst einmal eine Obergrenze der Bestrafung 

festzulegen und dann in der nächsten Instanz dessen Richtigkeit in Zweifel zu ziehen, 

würde dies die Kultur der Verhandlung über eine solche Verständigung 

beeinträchtigen. 

 

Die AG III schlägt als seine zweite Kernthese vor, das Verbot einer 

Verschlechterung, das bekanntlich keinen Verfassungsrang hat, entfallen zu 

lassen, wenn die angefochtene Entscheidung auf Grundlage einer 

Verständigung § 257 c StPO ergangen ist und das in ihrer Ausführung 

abgegebene Geständnis widerrufen wird. 

 

3. Verzichtet wurde darauf, sich in der Arbeitsgruppe III mit Vorschlägen für Änderungen 

in Bezug auf Rechtsmittel zu befassen, die sich gegen Entscheidungen über die 

Besetzung des Gerichts richteten, seien es solche Entscheidungen nach 

Besetzungsrügen oder nach Ablehnungsgesuchen. Hier war mit anderen 

Arbeitsgemeinschaften abgestimmt, dass die genannten Themenkreise dort 

behandelt würden. 
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Thema der Arbeitsgruppe IV „Gericht und Opferschutz“ 
 
Moderation: PräsOLG Scheibel, Oberlandesgericht Braunschweig 
 

Impulsreferat 

 
Opfern im Strafverfahren wird seit Mitte der 1980er-Jahre von Rechtswissenschaft und 

Rechtspolitik verstärkte Aufmerksamkeit zugewendet. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, 

dass die verfassungsmäßige Ordnung des Grundgesetzes die staatlichen Organe nicht nur 

zur Aufklärung von Straftaten und zur Feststellung von Schuld oder Unschuld der 

Beschuldigten in fairen und rechtsstaatlichen Verfahren verpflichtet, sondern auch dazu, sich 

schützend vor die Opfer von Straftaten zu stellen und deren Belange zu achten. In der Folge 

wurde die Rechtsstellung des Verletzten im Strafverfahren, beginnend mit dem Ersten 

Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren  vom 18. Dezember 

1986, durch eine Vielzahl gesetzgeberischer Maßnahmen, zuletzt durch das 3. 

Opferrechtsreformgesetz vom 21. Dezember 2015, kontinuierlich gestärkt. 

 

Trotz der zahlreichen neuen rechtlichen Regelungen, mit denen ein guter und wirksamer 

Opferschutz gewährleistet werden sollte, bleibt die Frage, ob und wie effizienter Opferschutz 

im Strafverfahren aussehen soll, Gegenstand der aktuellen rechtspolitischen Diskussion. 

Deshalb soll in der Arbeitsgruppe „Gericht und Opferschutz“ der Frage nachgegangen 

werden, wie guter Opferschutz 2022 aussieht. 

 

Dabei könnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe unter anderem 

mit den folgenden Fragen befassen: 

 

 Wie kann dem rechtspolitisch gewollten Opferschutz in der Praxis zu ausreichender 

Akzeptanz/Selbstverständlichkeit verholfen werden? Derzeit fehlt es vielen Richtern 

und Staatsanwälten noch an der erforderlichen Kenntnis, was „Opferhilfe“ bedeutet, 

welche Netzwerke für Opfer es gibt, was ein Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) beinhaltet, 

welche Aufgaben andere staatliche Stellen zu Gunsten von Opfern wahrnehmen. 

Sollten deshalb Hospitationen/Praktika z.B. bei den Sozialen Diensten der Justiz  

Bestandteil der Ausbildung eines Referendars/Assessors werden? Machen 

Fortbildungsangebote in diesem Bereich für Strafrichter/-innen Sinn? 

 

 Wie können Opferrechte - zugleich aber auch die Rechte des Angeklagten - bei der 

Gewährung von Akteneinsicht hinlänglich geschützt werden (auch im Hinblick auf die 

zukünftige elektronische Aktenführung)? Vor diesem Hintergrund könnte die bei den 

Oberlandesgerichten vor dem Hintergrund der Glaubwürdigkeitsbeurteilung 
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unterschiedlich beurteilte Frage der Gewährung der umfassenden Akteneinsicht des 

Nebenklägervertreters erörtert werden (OLG Hamburg, Beschl. vom 24.10.2014, 1 

WS 110/14; a.A. OLG Braunschweig, Beschl. vom 03.12.2015, 1 Ws 309/15). Die 

Hamburger Entscheidung findet Lob und Widerhall bei den Strafverteidigern, die aus 

Braunschweig bei den Opferschutzverbänden - vielleicht gibt es ja eine praktikable 

Lösung in der Mitte? 

 

 Entspricht es tatsächlich wohlverstandenem und wirksamem Opferschutz, wenn die 

unmittelbare Vernehmung zunehmend durch Videovernehmungen ersetzt wird bzw. 

zukünftig ersetzt werden soll? Oder sollte es sich allenfalls um 

Einzelfallentscheidungen handeln, da die direkte Konfrontation teilweise gut für Opfer 

und Täter ist? Ist es auch für den Täter sinnvoll, in direktem Kontakt mit dem Opfer zu 

erfahren, wie dieses leidet? Sollte dem Opfer im Rahmen seiner Aussage nicht mehr 

Raum gegeben werden für eine umfassende Schilderung, wie sich sein Leben durch 

die Tat verändert hat? 

 

 Lassen es die Erfahrungen aus dem NSU-Prozess notwendig oder mindestens 

sinnvoll erscheinen, dass die Zahl der Nebenkläger-Vertreter begrenzt werden kann - 

Stichwort „Poolbildung“? 

 

 Die rechtspolitische Diskussion der letzten Jahre hat zu immer mehr und immer 

weitreichenderen Regelungen in der StPO geführt, die dem Opferschutz dienen 

sollen. Es soll die Frage diskutiert werden, ob durch diese vielfältigen 

strafprozessualen Regelungen die Effizienz des Verfahrens eher beeinträchtigt und 

damit der Opferschutz konterkariert wird, da die Verfahren dadurch letztlich 

verkompliziert und verlängert werden. Wäre es nicht beispielsweise sinnvoller, das 

komplizierte Adhäsionsverfahren durch eine Vorschrift zur Bindungswirkung 

strafprozessualer Urteile im anschließenden Zivilprozess zu ersetzen? Vielleicht kann 

Opferinteressen viel eher durch eine Reform des Opferentschädigungsgesetzes oder 

eine Ausweitung der Anzahl kassenzugelassener Traumatherapeuten als durch eine 

Ausweitung der Nebenklagerechte geholfen werden? 

 

Diese, aber auch alle anderen durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe 

aufgeworfenen Fragestellungen sollen daraufhin geprüft werden, ob es 2 Kernthesen gibt, 

deren Umsetzung in der kommenden Legislaturperiode eine spürbare Verbesserung des 

Opferschutzes bewirken könnte. 
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Protokoll 

 

Nach einer Vorstellungsrunde und dem Impulsreferat einigten sich die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Arbeitsgruppe darauf, sich vorrangig mit den Themenschwerpunkten 

„Bündelung der Nebenklagevertretung“ und „Adhäsionsverfahren oder Bindungswirkung“ zu 

befassen. 

1. Bündelung der Nebenklagevertretung 

Im Hinblick auf dieses Thema berichteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilweise von 

ähnlichen Erfahrungen wie im NSU-Verfahren, wenngleich natürlich nicht in dem dort zu 

beobachtenden Umfang (vergleiche dazu Spiegel 3/2015, S. 50: „Im NSU-Verfahren hat die 

Familie eines Opfers zum Beispiel 9 Anwälte.“) Einigkeit bestand unter den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern der Arbeitsgruppe, dass auf diesem Gebiet unbedingt Handlungsbedarf 

besteht. Die Empfehlung der Expertenkommission der Bundesregierung, wonach dem 

Vorsitzenden im Rahmen einer Ermessensvorschrift nur in Ausnahmefällen ermöglicht 

werden solle, Gruppen von Nebenklägern zu bilden und diesen für die Vertretung in der 

Hauptverhandlung einen Gruppenrechtsbeistand beizuordnen, wurde als nicht ausreichend 

angesehen, weil nach den Empfehlungen Voraussetzung hierfür sein soll, dass eine solche 

Bündelung aufgrund des Umfangs des Verfahrens und der Anzahl der Nebenkläger zur 

Durchführung einer effizienten Hauptbehandlung notwendig sei.  

Auch die gegenwärtige Rechtslage wurde als viel zu unsicher angesehen. Verwiesen wurde 

einerseits auf die Entscheidung OLG Köln StV 2014, 277, wonach im Einzelfall zu prüfen ist, 

ob der Bestellung des vom Nebenkläger bezeichneten Rechtsanwalts ein wichtiger Grund 

entgegensteht, und dabei fiskalische Erwägungen nicht ausreichen. Andererseits hat etwa 

das OLG Hamburg entschieden (NStZ-RR 2013, 153), dass die gleichzeitige Vertretung 

mehrerer Nebenkläger durch denselben Rechtsbeistand grundsätzlich zulässig ist. In Fällen 

gleichgelagerter Interessen zahlreicher Nebenkläger könne es im Rahmen des durch den 

Vorsitzenden auszuübenden Ermessens bei der Auswahl des Rechtsbeistands zulässig sein, 

die Bestellung jeweils eigener Rechtsbeistände für die Nebenkläger abzulehnen, wenn ein 

sachlicher Grund für die Bestellung verschiedener Rechtsbeistände nicht vorliege und die 

Wahrnehmung der Interessen der Nebenkläger durch einen einzelnen Rechtsbeistand 

sachgerecht erfolgen könne. Auch nach OLG Düsseldorf (Beschluss vom 12. März 2015, 1 

Ws 40-41/15) sind Gesichtspunkte der Waffengleichheit, der Verfahrensverzögerung und der 

Kostenlast (Resozialisierung) bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen. Eine 

Mehrfachvertretung sei grundsätzlich zulässig, weil sie regelmäßig nicht mit 

Interessenkonflikten verbunden sei.  

Die Arbeitsgruppe hat sich letztlich nach intensiver Diskussion für folgenden 

Gesetzgebungsvorschlag entschieden (These 1):  
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Sofern mehrere Nebenkläger gleichgelagerte Interessen im Strafverfahren verfolgen, 

soll ihnen derselbe Rechtsbeistand bestellt werden. Dies ist in den Fällen des § 395 

Abs. 2 Nr. 1 StPO in der Regel anzunehmen. Die Rechte aus §§ 68 b und 406f StPO 

bleiben unberührt. 

Dabei war sich die Arbeitsgruppe einig, dass gleichgelagerte Interessen im Strafverfahren 

beispielsweise auch dann vorliegen können, wenn verschiedene Erben eines Getöteten 

zerstritten sind, denn diese Nebenkläger mögen in der Erbangelegenheit verschiedene 

Interessen haben, im Strafverfahren dürften sie jedoch in der Regel das gleiche Interesse 

verfolgen, nämlich die Verurteilung des Angeklagten. Als Beispiel für nicht gleichgelagerte 

Interessen konnte sich die Arbeitsgruppe verschiedene Opfer von Körperverletzungen 

vorstellen, wenn diese beispielsweise hinsichtlich angedachter Verfahrenseinstellungen 

unterschiedliche Positionen vertreten. 

Zur Begründung des Gesetzgebungsvorschlages war es der Arbeitsgruppe wichtig zu 

betonen, dass gerade durch die Bündelung der Nebenklagevertretung Opferinteressen 

wahrgenommen werden: Opferschutz wird durch wirksame und nachhaltige Vertretung im 

Strafverfahren erreicht. Die gerichtliche Praxis zeigt jedoch, dass sich in bestimmten Fällen 

die Beistandbestellung gerade kontraproduktiv im Hinblick auf effektive und nachhaltige 

Vertretung von Opferinteressen auswirkt, nämlich dann, wenn durch die Bestellung einer 

großen Zahl an Nebenklägervertretern das Verfahren schwerfällig, kompliziert und verzögert 

wird. 

2.  Adhäsionsverfahren oder Bindungswirkung 

Sodann hat die Arbeitsgruppe sich mit der Frage befasst, ob Opferinteressen im 

Strafverfahren besser durch immer weitergehende Regelungen zum Adhäsionsverfahren 

durchgesetzt werden können, oder ob eine Bindungswirkung strafprozessualer 

Feststellungen für den nachfolgenden Zivilprozess die bessere Lösung wäre. Gegenwärtig 

entfalten die Ergebnisse eines Strafverfahrens keine Bindungswirkung für einen 

nachfolgenden Zivilprozess. Dies hat zur Folge, dass die Zivilklage gegen einen verurteilten 

Straftäter in einem nachfolgenden Zivilprozess abgewiesen werden kann, weil der Zivilrichter 

keine Überzeugung von der Schuld des Beklagten gewinnen kann. Das Adhäsionsverfahren, 

mit dem eine solche Folge vermieden werden kann, hat sich nach der übereinstimmenden 

Meinung der Arbeitsgruppe als nicht praxistauglich erwiesen. 

Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Arbeitsgruppe wurde darauf hingewiesen, 

dass die Diskussion über eine Bindungswirkung strafprozessualer Feststellungen zwar seit 

Jahrzehnten immer wieder geführt, aber im Hinblick auf dogmatische Bedenken auch immer 

wieder schnell beendet worden sei. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe 

waren sich jedoch einig, dass dogmatische Bedenken im Hinblick auf unterschiedliche 
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Prozessmaximen kein durchschlagendes Argument zur Verhinderung effektiver 

Verfahrensgestaltung im Sinne eines nachhaltigen Opferschutzes sein können. Auch das 

weitere Gegenargument, dass eine Bindungswirkung dazu führen könne, dass 

möglicherweise die Geständnisbereitschaft von Angeklagten gerade in 

Wirtschaftsstrafverfahren sinke, wurde ebenfalls als letztlich nicht überzeugend angesehen. 

Wenn ohnehin der Verdacht bestehe, dass ein Geständnis rein taktisch motiviert ist, um eine 

niedrige Strafe im Strafverfahren zu erreichen, dann müsse dieses Geständnis ohnehin auf 

seinen Wahrheitsgehalt überprüft werden, so dass verfahrensökonomische Aspekte hier zu 

vernachlässigen seien.  

Die Arbeitsgruppe hat sich daher zur Vermeidung der oben aufgezeigten Widersprüche und 

im Hinblick auf die damit verbundenen zusätzlichen Belastungen für die Opfer von Straftaten 

auf folgende These 2 verständigt:  

Die Tatsachenfeststellungen und der Schuldspruch im Strafverfahren sollen eine 

Bindungswirkung im nachfolgenden Zivilverfahren entfalten. 

Den Themenkomplex „Akteneinsicht an Nebenklägervertreter und Beschuldigtenrechte“ hat 

die Arbeitsgruppe im Hinblick auf die Entscheidung BGH NStZ 2016, 367, wonach den 

Tatrichter hinsichtlich der Akteneinsicht an den Nebenkläger grundsätzlich keine 

Erörterungspflicht trifft - auch nicht in Aussage gegen Aussage-Konstellationen - 

zurückgestellt und aus Zeitgründen nicht mehr intensiv beraten. 
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Thema der Arbeitsgruppe V 

„Gewähr für Qualität: Ausbildung und Unterstützung“ 
 
Moderation:  PräsOLG Clavée, Brandenburgisches Oberlandesgericht 
 

Impulsreferat 

 
Herausforderungen für die Mitglieder einer Strafkammer: 

 Tatsächlich und rechtlich zunehmend komplexere Verfahren 

 Strenge(re) Anforderungen des Revisionsgerichts 

 Aufwändige Beweisaufnahmen 

 Vielzahl von Beteiligten: Staatsanwälte, Angeklagte und Verteidiger, Nebenkläger 

und deren Vertreter 

 Auf Konflikt angelegte Verteidigung, Nebenklage- und Anklagevertretung 

 Öffentliche Aufmerksamkeit; häufig sehr kritische mediale „Begleitung“ 

 Mangelnde Wertschätzung in der Kollegenschaft? 

 

Vorbereitung auf die Aufgabe: 

 Interesse abklären/motivieren (möglichst kein Einsatz gegen den Willen der/des 

Betroffenen) 

 Zeitlich begrenzte Abordnung an die StA/GBA/BGH/OLG/anderes 

LG/Schöffengericht?  

 Fortbildung (nicht nur fachlich, sondern auch in den Bereichen Kommunikation, 

Psychologie, Umgang mit schwierigen Beteiligten etc.)  

 Fortbildungspflicht?  

 

Unterstützung: 

 Intervision 

 Supervision 

 Bei Bedarf: Coaching/professionelle Hilfe durch Psychologen/Psychologin 

 Richterassistenz 

 Entlastung von Verwaltungsaufgaben (z. B. Organisation umfangreicher Prozesse) 

 Qualifiziertes Personal in den Serviceeinheiten 

 Strukturen für regelmäßigen kollegialen Austausch landes- und bundesweit  

 

Diese Stichworte zum Thema „Ausbildung und Unterstützung“ werden auf den 

verschiedensten Ebenen und in unterschiedlichen Runden seit Jahren intensiv diskutiert und 

finden sich teilweise auch in Personalentwicklungskonzepten für Richterinnen und Richter 

wieder. Welche konkreten Maßnahmen tatsächlich dem allenthalben diagnostizierten Befund 

unzureichender mangelnder Vorbereitung und Unterstützung abzuhelfen vermögen,  sollte 

der Diskussion in der Arbeitsgruppe vorbehalten bleiben. Dasselbe gilt für die Frage, welche 

Forderungen an den Landes- und oder Bundesgesetzgeber sich daraus  ableiten.  Darüber 

hinaus scheint es mir auch angezeigt zu sein, über  u. U. bereits de lege lata zulässige, aber 
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in der Praxis nicht genutzte Abhilfemöglichkeiten zu diskutieren (z. B. qualifizierte 

Stellenausschreibungen mit Zustimmung des jeweiligen Präsidiums).  

 

Protokoll 

 
Der Arbeitsgruppe hatten sich neben den gemeldeten Teilnehmern Frau VR´inOLG Lore 

Sprickmann-Kerkerinck (DRB), Frau MDir´in Marie-Luise Graf-Schlicker (BMJV) und Herr 

VROLG Peter Noll (NRV) angeschlossen, die in den nachfolgenden Diskussionen auch ihre 

durch die Verbandstätigkeit bzw. Ministeriumstätigkeit geschärfte Sicht der Dinge einbringen 

konnten. 

Nach einer kurzen Einführung in das Thema der Arbeitsgruppe auf der Grundlage des zuvor 

erstellten Thesenpapiers haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einer 

entsprechenden Abstimmung über das weitere Vorgehen bereits in der Vorstellungsrunde 

schlagwortartig die Themen benannt, die aus ihrer jeweiligen Sicht im Kontext der 

Arbeitsgruppe besprochen werden sollten. 

Im Rahmen dieser – zunächst ungeordneten - Themensammlung wurden als zu 

behandelnde Problemfelder die fehlende Unterstützung durch professionelle Pressearbeit, 

das Erfordernis technischer und personeller Unterstützung durch die sogenannten 

Folgedienste, die mangelhafte Personalausstattung im nichtrichterlichen Bereich, die hohe 

Fluktuation beim Einsatz von Proberichtern, die Unterstützung durch Inter– und 

Supervisionen, eine gezielte Auswahl bei der Besetzung von Strafkammern sowie eine 

gezielte Ausschreibung entsprechender Vorsitzendenstellen, die Formulierung gesetzlicher 

Anforderungen an Kolleg/innen für eine Tätigkeit in Strafsachen, Fortbildungspflicht, 

Qualifizierungspflicht beim Unterstützungspersonal, die unzureichende Personalausstattung 

im richterlichen Bereich insgesamt, die mangelnde Ausbildung im Bereich psychologischer 

Schulung, mangelnde Kenntnisse im Zusammenhang mit ausländischen Angeklagten, 

Defizite im Bereich des richterlichen Selbstverständnisses sowie Defizite hinsichtlich der 

sozialen und ethischen Grundlagen des Richterberufs sowohl in der Aus – als auch in der 

Fortbildung, mangelnde Vorbereitung auf persönliche Konfrontationen in Prozessen, 

fehlende Begleitung von Konfliktsituationen während der Tätigkeit, mangelnde Ausbildung im 

Bereich der Kommunikation, nicht hinlängliche Berücksichtigung sog. Soft Skills bei der 

Personalauswahl und fehlende Kenntnisse von Psychiatrie und Rechtsmedizin 

angesprochen.  
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Die Mitglieder der Arbeitsgruppe verständigten sich sodann darauf, sich aus dem Strauß 

dieser Stoffsammlung mit folgenden Themen näher zu befassen: 

- Pressebegleitung von Strafprozessen 

- Unterstützungskräfte 

- Image -  intern  

- IT – Unterstützung 

- Ausbildung - soziale und ethische Kompetenzen 

- Fortbildung 

- Supervision 

- Pebb§y  

Es zeigte sich dann im Verlauf der Diskussion allerdings, dass die vorgenannten Themen 

mitunter nur Teilaspekte eines jeweils größeren Themenkomplexes waren, so dass nicht alle 

diese Problemfelder einzeln bzw. einige im Zusammenhang mit anderen diskutiert worden 

sind. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern berichteten aus verschiedenen Perspektiven über 

Erfahrungen im Zusammenhang mit der steigenden Zahl von Strafprozessen, an denen die 

Öffentlichkeit und damit regelmäßig auch die Presse regen Anteil nehmen. In vielen dieser 

Verfahren haben Strafverteidiger, mitunter aber auch Nebenklägervertreter ihre Arbeit mit 

der Presse stark professionalisiert und setzen zuweilen auch die verfahrensbegleitende 

Berichterstattung gezielt als prozesstaktisches Mittel ein. Auf die den Prozess führenden 

Richter und Richterinnen lastet damit oftmals nicht nur ein Druck infolge entsprechender 

Berichterstattungen, sondern auch die Unsicherheit, wie im laufenden Verfahren gegenüber 

der Presse überhaupt agiert werden soll und kann. Um die verfahrensführenden 

Richterinnen und Richter hiervon vollständig zu entlasten, ist nach Auffassung aller 

Mitglieder der Arbeitsgruppe eine professionelle Pressetätigkeit durch hierfür auch 

entsprechend geschulte und freigestellte Kolleginnen und Kollegen erforderlich. In der Praxis 

werden diese Tätigkeiten oftmals von Richterinnen und Richtern wahrgenommen, die hierfür 

nicht nur keine ausreichende Schulung und Anleitung bekommen haben, sondern die 

darüber hinaus hierfür auch keinerlei Freistellung von ihren sonstigen Tätigkeiten erhalten. 

Bemängelt wurde auch, dass die Tätigkeit der Pressesprecherin und Pressesprecher bei 

Pebb§y keine Berücksichtigung findet. Eine professionelle Pressebegleitung von Prozessen 

bedarf aber einer umfangreichen Recherche, möglicher längerer Anwesenheit während der 

Verhandlungstage selbst sowie eines gezielten Austausches mit den an den Verfahren 

beteiligten Richterinnen und Richtern. Die Teilnehmer waren sich einig, dass das nicht nur 

nebenbei erfolgen könne. In diesem Zusammenhang wurde auch diskutiert, dass eine durch 
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Gerichte erfolgende, begleitende Berichterstattung bzw. Pressearbeit durchaus an Grenzen 

stößt, da hier – anders als bei der Pressearbeit, die durch die anderen Prozessbeteiligten 

erfolgt – für Interpretationen und Deutungen von Verfahrensabläufen eher wenig Raum ist. 

Es bestand aber Einigkeit, dass gerade in solchen Prozessen eine an den Fakten orientierte 

und das Verfahren und seinen Verlauf sachlich beschreibende Pressearbeit sinnvoll und 

notwendig ist, gerade auch um – über das einzelne Verfahren hinaus – die Wahrnehmung 

der Gerichte durch die Öffentlichkeit im positiven Sinne zu stärken. All dies wird aber nur 

gelingen können, auch da war sich die Arbeitsgruppe einig, wenn die diejenigen, die die 

Pressearbeit für die Gerichte leisten, hierfür auch entsprechend ausgesucht und ausgebildet 

worden sind und die nötige Zeit zur Verfügung haben. Als hilfreich wurde angesehen, wenn 

die Pressearbeit – da ja von den Landesjustizverwaltungen ausdrücklich gewünscht – und 

die Anforderungen an die hierfür in Betracht kommenden Kolleginnen und Kollegen auch 

gesetzlich fixiert würden. 

Hinsichtlich der Frage der Unterstützungskräfte bei den sogenannten Folgediensten 

zeichnete sich kein ganz einheitliches Bild in der Diskussion. Einigkeit bestand soweit, dass 

bei der technischen Unterstützung – so beispielsweise beim Einscannen von Akten um diese 

zu digitalisieren – deutlich mehr Unterstützungskräfte, etwa auch im Wachtmeisterbereich, 

benötigt würden. Hinsichtlich der Frage der Unterstützung durch Servicekräfte etwa bei der 

Terminierung und der Terminsabsprache mit Rechtsanwälten bestand kein einheitliches Bild, 

da von einigen auch ins Feld geführt wurde, dass dies den Vorsitzenden oder die 

Vorsitzende nicht wesentlich entlasten würden. Zudem würden vor allem auch 

beispielsweise telefonische Terminabsprachen mit Strafverteidigern oftmals der erste 

unmittelbare Kontakt mit diesen sein, so dass derartige Telefongespräche auch durchaus als 

Maßnahmen zum Aufbau eines gewissen Vertrauens genutzt würden. Dies ließen sich in die 

meisten Vorsitzenden wohl nicht gerne aus der Hand nehmen. Einigkeit bestand wieder 

darin, dass gerade auch im Strafbereich die Servicekräfte besonderer Fortbildung bedürften. 

Im Zusammenhang mit dem Thema „Image intern“ ging es vor allem um die Frage, in 

wieweit in den Gerichten gerade die in Strafkammern tätigen Kolleginnen und Kollegen in 

ihrer psychisch sehr anstrengenden Tätigkeit von den in Zivilsachen tätigen Richterinnen und 

Richtern nicht hinreichend gewürdigt oder angesehen würden. Die Tätigkeit in Strafkammern 

sei nicht so hoch angesehen und deshalb sei es auch besonders schwierig, hierfür gute und 

geeignete Kolleginnen und Kollegen zu finden, die von sich aus den Wunsch äußerten, im 

Strafbereich eingesetzt zu werden. Als eine Möglichkeit, dies mittelfristig zu ändern, wurde 

beispielsweise angesehen, dass Präsidien dafür Sorge tragen könnten, durch Wechsel in 

den Tätigkeitsfeldern hinreichend Richterinnen und Richter an die Tätigkeit in Strafkammern 

heranzuführen und diese attraktiv zu machen. 
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Von den Teilnehmern wurde im weiteren Verlauf der Diskussion bemängelt, dass besonders 

bei großen Strafverfahren im Bereich der Wirtschaftskriminalität oftmals nicht genügend IT – 

Unterstützung zur Verfügung gestellt werden könne, um der Papierflut in den betreffenden 

Akten Herr zu werden. Die Anwälte seien im Bereich der Digitalisierung von Akten häufig 

deutlich besser aufgestellt und ohne eine solche IT – Unterstützung, insbesondere durch das 

Digitalisieren der Papierakten und das entsprechende Einscannen sei die Arbeitsmenge 

nicht zu bewältigen und die Verfahren kaum vernünftig zu strukturieren. Hier fehle es 

einerseits an der geeigneten Hardware, meist auch an gut handhabbaren Programmen und 

Dokumentenmanagementsystemen, aber auch an der hierfür notwendigen Unterstützung bei 

den Folgediensten, die beispielsweise für das Einscannen zu sorgen hätten. 

Im Zusammenhang mit der Frage der Ausbildung bereits im universitären Bereich sowie im 

Bereich des Referendardienstes haben die Teilnehmer sodann intensiv die Frage diskutiert, 

ob die jungen Juristinnen und Juristen in ausreichender Weise auch tatsächlich im Bereich 

sozialer Kompetenzen geschult würden, was nach Auffassung der meisten Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer nicht geschieht. Insbesondere wurde auch diskutiert, dass während der 

Ausbildung – auch im Bereich der Referendarausbildung – der juristische Nachwuchs nicht 

hinlänglich mit den ethischen Grundlagen des Richterberufes vertraut gemacht werde. Hier 

entspann sich auch eine Diskussion darüber, inwieweit es sinnvoll wäre, derartige 

Anforderungen – entsprechend der „sozialen Kompetenz“ – beispielsweise im Richtergesetz 

zu formulieren. Diese Diskussion konnte letztlich nicht zu Ende geführt werden, die 

Auffassungen hierzu waren unterschiedlich, wobei sich dies in erster Linie auf die Frage 

bezog, ob eine solche Formulierung im Gesetz tatsächlich hilfreich sei. Einig war man sich 

indessen insoweit, dass gerade diese Fragen der weiteren Ausbildung sozialer Kompetenz 

und auch der Fragen der sozialethischen Grundlagen des Richterberufs und auch der 

Strafrichtertätigkeit jedenfalls im Rahmen der Fortbildung, gerade auch bei Proberichterinnen 

und –richtern, mehr Raum einnehmen sollte. 

Hinsichtlich der Fortbildung bestand nach intensiver Diskussion Einigkeit, dass es sich 

hierbei um einen ganz zentralen Punkt handelt, insbesondere wenn man den Bereich 

Fortbildung sowohl aufgabenvorbereitend als auch aufgabenbegleitend auffasst. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig, dass viele Fähigkeiten, die insbesondere 

von einer Strafrichterin und einem Strafrichter erwartet werden müssen, von der Frage der 

Kommunikationsfähigkeit über die Stressresistenz bis hin zu Kenntnissen im Bereich der 

Psychologie und Forensik sowie Vermittlung interkultureller Kompetenzen, in der 

„Grundausbildung“ der Juristinnen und Juristen keine besondere Rolle spielen, so dass diese 

Fertigkeiten in jedem Falle berufsbegleitend erlangt bzw. vertieft werden müssten. Als 

wesentlich erkannt wurde die Forderung, entsprechende Fortbildungen anzubieten, bevor 

Kolleginnen und Kollegen im Strafbereich eingesetzt würden, um diese auf die Tätigkeit auch 
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optimal vorzubereiten. Hierzu bedürfte es – wo den Präsidien möglich – längerer Planung 

hinsichtlich des Einsatzes im Strafbereich und vor allem aber auch entsprechend flexibler 

Angebote im Fortbildungsbereich. Sehr intensiv diskutiert wurde die Frage, ob hier eine 

Fortbildungspflicht konstituiert werden solle. In Kenntnis des Umstandes, dass das Wort 

„Pflicht“ im Zusammenhang mit Fortbildung bei manchen Kolleginnen und Kollegen durchaus 

ein Reizwort darstellt, waren sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe aber doch letztlich einig, 

dass angesichts der Notwendigkeit und Bedeutung der Erlangung spezifischer Fertigkeiten 

für die Strafrichtertätigkeit (wie für manche andere Richtertätigkeiten auch) eine solche 

Fortbildungspflicht formuliert werden sollte. Dies setze aber zugleich voraus, dass 

entsprechende Fortbildungsangebote auch gerade unter dem Aspekt der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf gestaltet werden müssten. Sinnvoll erschienen den Diskutanten zeitlich 

kürzere, dafür häufigere und regelmäßigere  Fortbildungen, die vor allem auch wohnortnah 

durchgeführt werden. So sinnvoll und gewinnbringend längere Tagungen in Wustrau oder 

Trier auch sein mögen, lassen sich diese Tagungen nicht immer mit den familiären 

Verpflichtungen der Kolleginnen und Kollegen in Einklang bringen. Ferner muss 

sichergestellt sein, dass für solche Fortbildungen – gerade auch wenn sie über kürzere 

Zeiträume gehen – gleichwohl entsprechende Entlastungen und Freistellungen erfolgen, also 

nicht etwa wieder nur „nachgearbeitet“ werden müsse.  

Ebenso wichtig wurde von der großen Mehrheit angesehen, dass Strafrichterinnen und 

Strafrichter während ihrer Tätigkeit, gerade auch in belastenden und lang dauernden 

Verfahren zumindest ein Angebot erhalten müssten, einen Austausch mit Kolleginnen und 

Kollegen unter sachgerechter Anleitung (Supervision) durchzuführen oder aber auch ein 

persönliches Coaching zu erhalten. Im Verlaufe der Diskussion haben Teilnehmer 

wiederholt darauf hingewiesen, dass mitunter die psychischen Belastungen, die in solchen 

Verfahren entstehen, ganz erheblich sind und letztlich – wenn denn das Verfahren 

schließlich abgeschlossen ist – regelmäßig in keiner Weise aufgearbeitet würden. Dies führe 

langfristig oftmals zu Erkrankungen, jedenfalls aber zu einem ganz erheblichen 

Motivationsverlust. Zudem hätten solche Angebote möglicherweise auch den Vorteil, dass 

für Kolleginnen und Kollegen, die von sich aus den Eintritt in den Strafbereich eher scheuen, 

die Hemmschwelle gesenkt würde und die Bereitschaft hierzu steigern könnte. 

Die Frage der Personalausstattung und die Frage der Bedarfsberechnung nach dem System 

Pebb§y spielte während der Diskussion – wie bereits angesprochen - bei den verschiedenen 

Punkten immer wieder eine Rolle und wurde deshalb nicht gesondert im Detail diskutiert. Es 

bestand allerdings Einigkeit, dass gerade auch Wirtschaftsstrafverfahren,  

Schwurgerichtsprozesse oder auch Prozesse im Bereich des Umweltstrafrechts häufig einen 

solchen zeitlichen Raum einnehmen, dass dieser - auch statistisch - in Pebb§y nicht mehr 

abgebildet wird. 
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Nach entsprechender Abstimmung einigten sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe sodann auf 

die beiden folgenden Forderungen: 

 

1. Wir fordern die Formulierung eines Anspruchs auf und eine Pflicht zur 

aufgabenorientierten Fortbildung (zeitnah, ortsnah, kompakt, nacharbeitsfrei) und deren 

Berücksichtigung bei der Personalausstattung und tätigkeitsbegleitende Unterstützung 

durch Maßnahmen wie Coaching/Supervision gezielt für Strafrichter. 

2. Wir fordern zur Entlastung der Strafkammern und Professionalisierung der Pressearbeit 

eine gesetzliche Regelung, die gewährleistet, dass die Tätigkeit durch erfahrene, 

entsprechend geschulte und ausreichend freigestellte Mitarbeiter ausgeübt werden 

kann. 

 

Hinsichtlich der weiteren Forderungen, die sozialen und ethischen Grundlagen des 

Richterberufs stärker in die Aus- und Fortbildung zu integrieren, sowie der Forderung 

nach einer stärkeren IT – Unterstützung hinsichtlich der Digitalisierung umfangreicher 

Akten, einschließlich der Zurverfügungstellung personeller Ressourcen für diese 

Zwecke, stimmten die Mitglieder der Arbeitsgruppe für die Aufnahme in die so 

genannte „Grüne Liste“. 
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Thema der Arbeitsgruppe VI 

„Chancen und Gefahren der elektronischen Akte für das Strafverfahren“ 

 
Moderation:  Präs‘inOLG van Hove, Oberlandesgericht Oldenburg 
   

Impulsreferat 

 
Die elektronische Akte in der deutschen Justiz - wer bereits längere Zeit in der Justiz tätig ist, 

wird vielleicht an eine unendliche Geschichte denken. So hatte der Gesetzgeber schon im 

Sommer 2001 das „Formvorschriftenanpassungsgesetz“ (BGBl. I S. 1542) und das 

Zustellungsreformgesetz (BGBl. I S. 1206) verabschiedet, um den „Entwicklungen des 

modernen Rechtsgeschäftsverkehrs“ und dem Fortschritt im „Bereich der Informations- und 

Kommunikationstechnologien“ Rechnung zu tragen (BT-Drs. 14/4987, S. 10). Die weiteren 

Anstrengungen des Gesetzgebers scheinen jedoch mit den rasant fortschreitenden und sich 

verändernden technischen Möglichkeiten nicht immer Schritt gehalten zu haben. 

16 Jahre später scheint diese „Geschichte“ - zunächst - ein vorläufiges Ende zu finden, denn 

es stehen große, sehr große Veränderungen an. In nur etwas mehr als drei Monaten 

„können“ Bund und Länder für ihren Geschäftsbereich nach § 32 Abs. 1 S. 1 StPO (in der ab 

dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung) durch Rechtsverordnung die elektronische Akte in 

Strafsachen einführen (sog. Opt-out-Möglichkeit). Und spätestens am 1. Januar 2026 heißt 

es dann bundesweit angesichts der an jenem Tag in Kraft tretenden Fassung des § 32 Abs. 

1 StPO: „Die Akten werden elektronisch geführt.“ 

Ein Teil der interessierten Öffentlichkeit, der Jurisprudenz, der Rechtsanwaltschaft und der 

Justizangehörigen wird sicherlich mit einer hohen Erwartungshaltung diesen Zeitpunkten 

entgegensehen, andere angesichts des bevorstehenden Umbruchs möglicherweise ein 

unbehagliches Gefühl überkommen.  

Es lohnt sich deshalb ein näherer Blick auf die Regelungen zur Einführung der 

elektronischen Akte und die derzeit vorherrschenden Begleitumstände, um einschätzen zu 

können, wo Chancen und Gefahren liegen oder was „Segen oder Fluch“ (vgl. von Stetten, 

ZRP 2015, 138) ist.   

So stellen sich insbesondere folgende Fragen: 

 Wie ist es derzeit um die technischen Möglichkeiten zur Umsetzung bestellt? In Bund 

und Ländern werden verschiedene Software-Lösungen erarbeitet. Wie ist der 

jeweilige Stand der Entwicklung und wie kann garantiert werden, dass die Systeme 

angesichts eines länderübergreifenden Aktenaustausches (beispielsweise infolge 

eines Zuständigkeitswechsels) kompatibel sind?  
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 Wie soll in der bis maximal zum Jahr 2026 andauernden Übergangsphase mit Akten 

umgegangen werden, die aus einem „Papier“-Land stammen, in einem „eAkte“- Land 

fortgeführt worden sind (wie im Fall der zwischenzeitlichen Zuständigkeit eines 

Bundesgerichts oder im Ermittlungsverfahren durch Bearbeitung einer anderen 

Landespolizei) und anschließend zur Weiterbearbeitung wieder in das Ursprungsland 

zurückkehrt? Macht die „Opt-out-Möglichkeit“ vor diesem Hintergrund Sinn oder 

sollten Bund und Länder sich auf einen gemeinsamen Start verständigen? 

 Das Akteneinsichtsrecht für einen anwaltlich nicht vertretenen Verletzten wird in der 

zukünftigen Regelung des § 406e Abs. 3 StPO erheblich ausgeweitet. Hierzu muss 

der Verletzte - wenn er nicht von einer Tat im Sinne von § 395 StPO betroffen ist - ein 

berechtigtes Interesse darlegen und es dürfen keine überwiegenden schutzwürdigen 

Interessen des Beschuldigten oder anderer Personen entgegenstehen. Sind diese 

Voraussetzungen erfüllt, erfolgt die Akteneinsicht nach der kommenden Neuregelung 

in § 32f Abs. 1 S. 1 StPO durch Bereitstellen des Inhalts der Akte zum Abruf. Stellt 

diese Möglichkeit eine nicht gerechtfertigte Verwerfung des Rechts des 

Beschuldigten auf informationelle Selbstbestimmung dar oder nötigt der Opferschutz 

zu dieser Änderung? Genügen das vom Verletzten zu belegende berechtigte 

Interesse und die durch das zu beachtende schutzwürdige Interesse des 

Angeschuldigten vorgenommene Eingrenzung, um eine missbräuchliche 

Handhabung ausschließen zu können?    

 

 Nach dem am 1. Januar 2018 in Kraft tretenden § 499 StPO sind Aktenkopien 

zwingend zu löschen, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Wie soll die Umsetzung 

dieser den Besitzer einer Aktenkopie treffenden Pflicht überprüft werden können? 

Müssen Sanktionsmöglichkeiten geschaffen werden, um den Kreis der Verpflichteten 

zur Erfüllung der Obliegenheit anhalten zu können? Oder soll ein einfacher Hinweis 

der Art wie es in § 32f Abs. 5 S. 1 StPO für die Akteneinsicht beschrieben ist, dass 

die Veröffentlichung oder Weitergabe von Akteninhalten nicht gestattet ist, 

ausreichenden Schutz gewährleisten? 
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Protokoll 

 
 
Nach Begrüßung und einer Vorstellungsrunde der Teilnehmer führte die Leiterin der 

Arbeitsgruppe Frau Präs’inOLG van Hove mit einem Kurzvortrag in das Thema ein. 

Die Darstellung des anschließenden Diskussionsverlaufs erhebt nicht den Anspruch auf eine 

vollständige Wiedergabe der Beiträge, sondern muss sich naturgemäß auf die Schwerpunkte 

beschränken, die in die von der Gruppe erarbeiteten Forderungen an den Gesetzgeber 

mündeten. 

Im Einzelnen: 

1. Die Teilnehmer waren sich zügig darüber einig, dass die Akzeptanz der elektronischen 

Akte (im Folgenden eAkte) bei den Angehörigen der Strafgerichtsbarkeit (nur) gefördert 

werden kann, indem die technische Umsetzung am Richterarbeitsplatz weitestgehend 

reibungslos gelingt. Dies muss vor einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit einzelnen 

rechtlichen Regelungen eine „vor die Klammer gezogene“ Grundforderung sein.  

Allerdings kam mit Rücksicht darauf, dass die technische Umsetzung weit überwiegend 

in der Verantwortung der Länder liegt, eine entsprechende Forderung an den 

Bundesgesetzgeber nicht in Betracht. Da aber die in verschiedenen Gruppen 

organisierten Länder unverändert auf unterschiedliche Software-Lösungen setzen und 

die Teilnehmer deshalb die Gefahr eines „Flickenteppichs“ insbesondere mit Problemen 

beim Datenaustausch gesehen haben, sollte ein Appell an die Verantwortlichen in Bund 

und Ländern formuliert werden, der die Einheitlichkeit der (nicht nur zum Schutz vor 

Hackerangriffen) notwendig hohen technischen Rahmenbedingungen im gesamten 

Bundesgebiet zum Gegenstand hat. 

Die Teilnehmer haben sich letztlich auf folgende Formulierung verständigt, die dem 

Plenum als Vorschlag zur Abstimmung vorgelegt wurde: 

„Gerechter Strafprozess braucht gute Gesetze und zuverlässige technische 

Grundlagen. Die Verantwortlichen in Bund und Ländern werden aufgefordert, für die 

elektronische Akte im Strafprozess einheitliche Standards zu schaffen und einen 

reibungslosen Datenaustausch zwischen sämtlichen beteiligten Stellen zu 

gewährleisten.“ 

 

2. Nachfolgend hat sich die Arbeitsgruppe mit Teilen der aufgrund des Gesetzes zur 

Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des 

elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 (BGBl. I, 2208) zum 1. Januar 2018 in 

Kraft tretenden Neuregelungen der Strafprozessordnung beschäftigt. 
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Das Hauptaugenmerk richteten die Teilnehmer hierbei auf das Akteneinsichtsrecht des 

anwaltlich nicht vertretenen Verletzten (§ 406e Abs. 3 n.F. StPO) und die 

Löschungspflicht von elektronischen Aktenkopien (§ 499 n.F. StPO).  

Zur Löschungspflicht wurde angemerkt, dass unklar sei, wie die Kontrolle dieser 

Obliegenheit angesichts der technischen Möglichkeiten zur Vervielfältigung von 

Datensätzen überhaupt erfolgen könne. Zudem wurde es für problematisch erachtet, 

dass die neue Rechtslage mit einer Schlechterstellung der Verfahrensbeteiligten 

einhergehe, da diese heute nicht zur Vernichtung von papiernen Aktenkopien verpflichtet 

seien. Zudem dürfte zukünftig nicht immer eindeutig zu klären sein, wann die 

elektronische Aktenkopie im Sinne von § 499 n.F. StPO „nicht mehr erforderlich“ ist. 

 

Noch kritischer hat die Arbeitsgruppe das Akteneinsichtsrecht des anwaltlich nicht 

vertretenen Verletzten (§ 406e Abs. 3 n.F. StPO) beurteilt. Die bislang von einem 

Rechtsbeistand ausgeübte - wenn auch nicht einen vollständigen Schutz vor einem 

anschließenden Missbrauch bietende - Kontrolle darüber, wie und welche Akteninhalte 

an den Verletzten weitergegeben werden, gerät durch diese Neuregelung in Wegfall. Die 

Gruppe konnte weder eine rechtliche noch eine sachliche Notwendigkeit für diese 

Ausweitung des Akteneinsichtsrechts erkennen.  

Die Teilnehmer haben vielmehr die damit einhergehenden Gefahren gesehen. So 

scheinen insbesondere die technischen Mittel eine zügellose Verbreitung von 

Akteninhalten leichter als heute noch zu ermöglichen. Selbst wenn ein Beteiligter heute 

Kopien von Aktenbestandteilen in den Händen hält, bedarf es zur Verbreitung eines Teils 

dieser Dokumente eines vergleichsweise größeren Aufwandes als durch das einfache 

Versenden einer eAkte mittels eines simplen Klicks auf der Tastatur. 

Die Gruppe hat sich auf folgende Forderung geeinigt: 

„Zur Wahrung der Rechte aller Verfahrensbeteiligten auf informationelle 

Selbstbestimmung sollte in Abänderung der neu gefassten Regelungen Einsicht in 

die eAkte nur durch Rechtsanwälte oder im Gericht erfolgen. Der missbräuchliche 

Umgang mit den Daten muss verhindert werden.“ 

 

3. Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe sich mit einigen Aspekten des von der 

Ministerialdirektorin im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) 

Frau Graf-Schlicker im Rahmen der Auftaktveranstaltung gehaltenen Vortrags zu 

weiteren Reformüberlegungen auseinandergesetzt.  
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Insbesondere der Gedanke, mithilfe einer audiovisuellen Aufzeichnung der 

Hauptverhandlung den nicht vorhersehbaren aber im Laufe eines Verfahrens 

notwendigen Einsatz eines Ergänzungsrichters (z.B. im Falle eines 

schwangerschaftsbedingten Beschäftigungsverbotes) zu ermöglichen, stieß auf 

Ablehnung. Dies insbesondere deshalb, weil solche Aufnahmen mangels Vermittlung 

verschiedener Bildperspektiven nicht in der Lage sind, das unmittelbare Erleben der 

Hauptverhandlung, die in erster Linie durch die Beweisaufnahme und die Interaktion 

zwischen den Beteiligten geprägt wird, widerzuspiegeln.     

Die vom Referat ausgehenden Impulse haben die Gruppe aber zu eigenen 

Überlegungen veranlasst, in welchem Umfang die aus der Einführung der eAkte 

bietenden technischen Möglichkeiten sonst nutzbar gemacht werden können. 

Dabei sind die Chancen zur Verbesserung von Transparenz und Information der 

Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung in den Blick genommen worden. Die Diskussion 

kreiste mit dem Selbstleseverfahren und der Augenscheinseinnahme um zwei Mittel der 

Beweisaufnahme, die die im Gerichtssaal anwesende Öffentlichkeit weitgehend im 

Unklaren lässt. Die eAkte macht es aber möglich, diesen Zustand abzustellen, indem 

beispielsweise die entsprechenden Daten oder Bildaufnahmen sowie Dokumente 

entweder im Verhandlungssaal auf einsehbaren Monitoren zeitgleich zu sehen sind oder 

diese im Saal an einem Terminal für die Öffentlichkeit abrufbar sind. Es bestand aber 

Einigkeit, dass die entsprechenden Beweismittel hierfür geeignet sein müssen und 

beispielsweise die „Veröffentlichung“ von sensiblen Daten (wie umfassende 

Steuererklärungen) oder Bildaufnahmen (wie Obduktionsfotos) eher nicht in Betracht 

kommen dürfte.  

Die Teilnehmer haben sich hierzu auf folgende Formulierung verständigt: 

„Die Möglichkeiten der eAkte zur Konzentration der Hauptverhandlung sollen  

umfassend geprüft werden, zum Beispiel für das Selbstleseverfahren und für die 

(Selbst-) Augenscheinseinnahme auch durch die Öffentlichkeit.“ 
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Abschlussplenum und Vorschläge des Strafkammertages 

 

Kategorien für die Abstimmungsergebnisse 

 

A: ohne Gegenstimme angenommen 

B: mit wenigen Gegenstimmen angenommen 

C: mit deutlicher Mehrheit angenommen 

D: mit knapper Mehrheit angenommen 

E: mehrheitlich abgelehnt 

 

Arbeitsgruppe I „Befangenheitsanträge, gesetzlicher Richter, Besetzungsrüge“ 

 

These 1:  

Nach Befangenheitsanträgen – vor und während der Hauptverhandlung – soll die 

Hauptverhandlung bis zum übernächsten Verhandlungstag, mindestens aber für zwei 

Wochen fortgesetzt werden können.   

 

 
Abstimmungsergebnis: A 

 

 

These 2: 

Entscheidung über Besetzungsrügen im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens, 

wobei die sofortige Beschwerde keine aufschiebende Wirkung entfaltet und die vom 

Beschwerdegericht getroffene Entscheidung für das Revisionsverfahren bindend ist. 

  

 
Abstimmungsergebnis: A 
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Arbeitsgruppe II „Beweisrecht und Verteidigung“ 

 

These 1: 

Unterbindung von „ins Blaue hinein“ gestellten Beweisanträgen durch erhöhte 

gesetzliche Anforderung an deren Begründung. 

 

 
 Abstimmungsergebnis: A 

 

 

These 2:  

Erweiterte Verlesbarkeit von Urkunden in Fällen 

- von Zeugenfragebögen/Strafanzeigen in gleichgelagerten Masse-verfahren 

- von Berichten der Jugendgerichtshilfe und der Bewährungshilfe 

 

 
Abstimmungsergebnis: A 
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Arbeitsgruppe III „Rechtsmittelrecht“ 

 

These 1: 

Revisionen sollen nur noch dann zulässig sein, wenn sie durch einen Verteidiger 

begründet werden, der die Sachrüge in gleicher Weise wie die Verfahrensrüge 

auszuführen hat. Die Revision gegen Entscheidungen der kleinen Strafkammer 

bedarf zusätzlich der Zulassung; die Sprungrevision wird abgeschafft.   

 

 
 Abstimmungsergebnis: D 

 

 

These 2: 

Das Verschlechterungsverbot bei Widerruf eines Geständnisses nach erfolgter 

Verständigung entfällt. 

  

 
Abstimmungsergebnis: B 
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Arbeitsgruppe IV „Gericht und Opferschutz“ 

 

These 1: 

Sofern mehrere Nebenkläger gleichgelagerte Interessen im Strafverfahren verfolgen, 

soll ihnen derselbe Rechtsbeistand bestellt werden. Dies ist in den Fällen des § 395 

Abs. 2 Nr. 1 StPO in der Regel anzunehmen. Die Rechte aus §§ 68b und 406f StPO 

bleiben unberührt. 

 

 
Abstimmungsergebnis: A 

 

 

These 2: 

Die Tatsachenfeststellungen und der Schuldspruch im Strafverfahren sollen eine 

Bindungswirkung in nachfolgenden Zivilverfahren entfalten. 

 

 
Abstimmungsergebnis: C 
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Arbeitsgruppe V „Gewähr für Qualität: Ausbildung und Unterstützung“ 

 

These 1: 

Wir fordern die Formulierung eines Anspruchs auf und eine Pflicht zur 

aufgabenorientierten Fortbildung (zeitnah, ortsnah, kompakt, nacharbeitsfrei) unter 

Berücksichtigung bei der Personalausstattung und tätigkeitsbegleitende 

Unterstützung durch Maßnahmen wie Coaching/Supervision gezielt für Strafrichter. 

 

 
Abstimmungsergebnis: B 

 

 

These 2: 

Wir fordern zur Entlastung der Strafkammern und Professionalisierung der 

Pressearbeit eine gesetzliche Regelung, die gewährleistet, dass die Tätigkeit durch 

erfahrene, entsprechend geschulte und ausreichend freigestellte Mitarbeiter ausgeübt 

werden kann.  

 

 
Abstimmungsergebnis: D 
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Arbeitsgruppe VI „Chancen und Gefahren der elektronischen Akte für das 
Strafverfahren“ 

 

These 1:  

Gerechter Strafprozess braucht gute Gesetze und zuverlässige technische 

Grundlagen. Die Verantwortlichen in Bund und Ländern werden aufgefordert, für die 

elektronische Akte im Strafprozess einheitliche Standards zu schaffen und einen 

reibungslosen Datenaustausch zwischen sämtlichen beteiligten Stellen zu 

gewährleisten. 

Zur Wahrung der Rechte aller Verfahrensbeteiligten auf informationelle 

Selbstbestimmung sollte in Abänderung der neu gefassten Regelungen Einsicht in 

die eAkte nur durch Rechtsanwälte oder im Gericht erfolgen. Der missbräuchliche 

Umgang mit den Daten muss verhindert werden. 

 

 
Abstimmungsergebnis: B 

  

 

These 2:  

Die Möglichkeiten der eAkte zur Konzentration der Hauptverhandlung sollen 

umfassend geprüft werden, zum Beispiel für das Selbstleseverfahren und für die 

(Selbst-) Augenscheinseinnahme auch durch die Öffentlichkeit. 

 

 
Abstimmungsergebnis: C 
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Abschließend erfolgte eine zusammenfassende Abstimmung über die folgende 

Bitte für den neuen Koalitionsvertrag: 

 
 

„Wir werden das Strafverfahren weiter praxisgerecht verbessern und die 

Wahrheitsfindung im Strafprozess erleichtern.“ 

 

Abstimmungsergebnis: A (einstimmig) 
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„Grüne Liste“ 

 

Im Anschluss an den zweiten bundesweiten Strafkammertag hat vom 27. bis 28. 

September 2017 unter allen Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmern eine 

Online-Umfrage stattgefunden.  

 

70 von 82 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (≙ 85 % der Tagungsteilnehmer) haben 

dadurch folgende, weitere Forderungen mit den  

Abstimmungsergebnissen A (≙ 90 % Zustimmung und mehr),  

B (≙ 70 % Zustimmung und mehr) und 

C (≙ 50 % Zustimmung und mehr) beschlossen: 

1. Verbindlichkeit von Terminabsprachen bereits im Zwischenverfahren einführen. 

Abstimmungsergebnis: C 

 

2. Zeitliche Begrenzung des Antrags auf Adhäsionsverfahren nach § 403 StPO (bislang 

bis zum Beginn der Schlussvorträge, § 404 Abs. 1 Satz 1 StPO). 

Abstimmungsergebnis: B 

 

3. Sofortige Bestellung eines Sicherungsverteidigers für eine kurze zeitliche Dauer zur 

Verhinderung eines plötzlichen Verfahrensabbruchs (Änderung des § 142 StPO).  

Abstimmungsergebnis: B 

 

4. Verlängerung der Unterbrechungsfrist nach § 229 StPO während der 

Hauptverhandlung auf einen Monat ohne Voraussetzungen bzw. sechs Wochen nach 

zehn Hauptverhandlungstagen und Harmonisierung der Urteilsverkündungsfrist mit 

der Unterbrechungsfrist. 

Abstimmungsergebnis: B 

 

5. Erweiterung der Unterbrechungsmöglichkeit des § 229 Abs. 3 StPO um Zeiten von 

mutterschutz-rechtlichen Beschäftigungsverboten für Richterinnen und Schöffinnen. 

Abstimmungsergebnis: B 

 

6. Erfordernis eines qualifizierten Attestes (mit Angaben der tatsächlichen Umstände, 

die zur Verhandlungsunfähigkeit führen) des Angeklagten zur Entschuldigung des 

Ausbleibens in der Hauptverhandlung zur Erleichterung der Anwendung des § 230 

Abs. 2 StPO. 

Abstimmungsergebnis: B 
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7. Erweiterung des § 411 Abs. 1 S. 3 StPO; Entscheidung im Beschlusswege auch über 

die Anzahl der Tagessätze im Falle der allseitigen Zustimmung. 

Abstimmungsergebnis: B 

 

8. Kritische Überprüfung, in welchen Verfahren die Mitwirkung von Schöffen sinnvoll ist 

(Probleme bei lang dauernden Verfahren, aber rechtliches Risiko bei Befreiung; 

Schöffe als „Angriffspunkt“ für Konfliktverteidigung; kaum sinnvolle Mitwirkung an 

Verständigungsgesprächen wegen fehlender Aktenkenntnis). 

Abstimmungsergebnis: B 

 

9. Kritische Überprüfung des Schöffenwahlverfahrens (insbesondere: vollständige 

Verlagerung auf die Ebene der Landgerichte). 

Abstimmungsergebnis: C 

 

10. Erweiterung der Bezugnahmemöglichkeit im Urteil nach § 267 Abs. 1 Satz 3 StPO 

auf elektronische Speichermedien. 

Abstimmungsergebnis: B 

 

11. Streichung des Zeugnisverweigerungsrechts für Verlobte nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 

StPO. 

Abstimmungsergebnis: B 

 

12. Klarstellung der Zuständigkeit für Haftentscheidungen bei laufender 

Hauptverhandlung. 

Abstimmungsergebnis: B 

 

13. Nur Wiedereinsetzungsantrag gegen Verwerfungsurteile nach §§ 329 bzw. 412 

StPO. 

Abstimmungsergebnis: B 

 

14. Eigenentscheidung des Revisionsgerichts bei Aufhebung nur des 

Rechtsfolgenausspruchs. 

Abstimmungsergebnis: C 

 

15. Stärkere Berücksichtigung der sozial-ethischen Grundlagen des Richterberufs in der 

Ausbildung. 

Abstimmungsergebnis: C 

 

16. Effektivere Unterstützung der Arbeit der Strafrichter durch bedarfsorientierten 

Einsatz von Unterstützungskräften und EDV. 

Abstimmungsergebnis: B 
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17. Die Einführung einer Audio- oder Audio-Video-Dokumentation der Hauptverhandlung 

– auch als „Kompensation“ für Lockerungen des Konzentrationsgrundsatzes oder im 

Bereich des gesetzlichen Richters – wird abgelehnt. 

Abstimmungsergebnis: A 

 

18. Erweiterung des § 241a StPO; nur indirektes Fragerecht generell bei Opfern von 

Sexualstraftaten. 

Abstimmungsergebnis: C 

 

19. Lockerung der Vorschrift im DRiG, nach der an der Entscheidung nur ein 

abgeordneter Richter mitwirken darf, dahingehend, dass die Mitwirkung 

abgeordneter Lebenszeitrichter in einem Kollegialorgan keinen Beschränkungen 

unterliegt. 

Abstimmungsergebnis: A 

 

20. Lockerung des strengen Jährlichkeitsprinzips für den Geschäftsverteilungsplan durch 

Einführung einer Möglichkeit für (voraussetzungslose) Änderungen zur Jahresmitte.  

Abstimmungsergebnis: B 

 

21. Abschaffung der Mitwirkung von Schöffen in Wirtschaftsstrafverfahren und 

Überprüfung der Entbindung von Schöffen in anderen Verfahren nur anhand eines 

Willkürmaßstabs. 

Abstimmungsergebnis: B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 82

  

„Grüne Liste“ - Auswertung im Detail 

 

 

 

 

 

55,71% 

14,29% 

30% 

1. Verbindlichkeit von Terminabsprachen bereits im 
Zwischenverfahren einführen. 

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

28,57% 

45,71% 

25,71% 

2. Verbindliche Erklärung der Staatsanwaltschaft im 
Zwischenverfahren zu ihrem Schlussantrag im Falle eines 

Geständnisses ermöglichen. 

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

81,43% 

5,71% 

12,86% 

3. Zeitliche Begrenzung des Antrags auf 
Adhäsionsverfahren nach § 403 StPO (bislang bis zum 
Beginn der Schlussvorträge, § 404 Abs. 1 Satz 1 StPO).  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig
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79,40% 

7,40% 

13,20% 

4. Sofortige Bestellung eines Sicherungsverteidigers für 
eine kurze zeitliche Dauer zur Verhinderung eines 

plötzlichen Verfahrensabbruchs (Änderung des § 142 
StPO).  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

85,70% 

10% 

4,30% 

5. Verlängerung der Unterbrechungsfrist nach § 229 StPO 
während der Hauptverhandlung auf einen Monat ohne 

Voraussetzungen bzw. sechs Wochen nach zehn 
Hauptverhandlungstagen und Harmonisierung der 

Urteilsverkündungsfrist mit der Unterbrechungsfrist.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

84,30% 

8,60% 

7,10% 

6. Erweiterung der Unterbrechungsmöglichkeit des § 229 
Abs. 3 StPO um Zeiten von mutterschutz-rechtlichen 

Beschäftigungsverboten für Richterinnen und Schöffinnen.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig
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78,30% 

8,70% 

13,00% 

7. Erfordernis eines qualifizierten Attestes (mit Angaben 
der tatsächlichen Umstände, die zur 

Verhandlungsunfähigkeit führen) des Angeklagten zur 
Entschuldigung des Ausbleibens in der Hauptverhandlung 
zur Erleichterung der Anwendung des § 230 Abs. 2 StPO. 

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

81,40% 

7,10% 

11,40% 

8. Erweiterung des § 411 Abs. 1 S. 3 StPO; Entscheidung im 
Beschlusswege auch über die Anzahl der Tagessätze im 

Falle der allseitigen Zustimmung.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

72,50% 

24,60% 

2,90% 

9. Kritische Überprüfung, in welchen Verfahren die Mitwirkung 
von Schöffen sinnvoll ist (Probleme bei lang dauernden 

Verfahren, aber rechtliches Risiko bei Befreiung; Schöffe als 
„Angriffspunkt“ für Konfliktverteidigung; kaum sinnvolle 

Mitwirkung an  Vers 

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

9. Kritische Überprüfung, in welchen Verfahren die Mitwirkung von Schöffen 

sinnvoll ist (Probleme bei lang dauernden Verfahren, aber rechtliches Risiko 

bei Befreiung; Schöffe als "Angriffspunkt" für Konfliktverteidigung; kaum 

sinnvolle Mitwirkung an Verständigungsgesprächen wegen fehlender 

Aktenkenntnis). 
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52,20% 

14,50% 

33,30% 

10. Kritische Überprüfung des Schöffenwahlverfahrens 
(insbesondere: vollständige Verlagerung auf die Ebene der 

Landgerichte).  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

76,50% 

14,70% 

8,80% 

11. Erweiterung der Bezugnahmemöglichkeit im Urteil 
nach § 267 Abs. 1 Satz 3 StPO auf elektronische 

Speichermedien.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

73,90% 

15,90% 

10,10% 

12. Streichung des Zeugnisverweigerungsrechts für 
Verlobte nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 StPO.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig
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37,10% 

54,30% 

8,60% 

13. Bestellung eines Beistandes für Nebenkläger nur unter 
PKH-Gesichtspunkten, d. h. Streichung von § 397a Abs. 1 

StPO und § 397a Abs. 2 StPO als Grundtatbestand.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

72,50% 

2,90% 

24,60% 

14. Klarstellung der Zuständigkeit für Haftentscheidungen 
bei laufender Hauptverhandlung.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

44,30% 

1,40% 

54,30% 

15. Gesetzliche Robenpflicht für Verteidiger.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig
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78,60% 

12,90% 

8,60% 

16. Nur Wiedereinsetzungsantrag gegen 
Verwerfungsurteile nach §§ 329 bzw. 412 StPO.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

68,10% 

24,60% 

7,20% 

17. Eigenentscheidung des Revisionsgerichts bei 
Aufhebung nur des Rechtsfolgenausspruchs.   

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

27,10% 

64,30% 

8,60% 

18. Aufrechterhaltung der Beiordnung des 
Pflichtverteidigers für die Rechtsmittelinstanz nur bei 

begründeter materieller Erfolgsaussicht.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig
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30,40% 

60,90% 

8,70% 

19. Abschaffung des Wortprotokolls in der 
Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

69,60% 

14,50% 

15,90% 

20. Stärkere Berücksichtigung der sozial-ethischen 
Grundlagen des Richterberufs in der Ausbildung.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

87,10% 

1,40% 

11,40% 

21. Effektivere Unterstützung der Arbeit der Strafrichter 
durch bedarfsorientierten Einsatz von 

Unterstützungskräften und EDV.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig
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91,40% 

7,10% 
1,40% 

22. Die Einführung einer Audio- oder Audio-Video-
Dokumentation der Hauptverhandlung – auch als 

„Kompensation“ für Lockerungen des 
Konzentrationsgrundsatzes oder im Bereich des 

gesetzlichen Richters – wird abgelehnt.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

63,80% 

30,40% 

5,80% 

23. Erweiterung des § 241a StPO; nur indirektes 
Fragerecht generell bei Opfern von Sexualstraftaten.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

90% 

7,10% 
2,90% 

24. Lockerung der Vorschrift im DRiG, nach der an der 
Entscheidung nur ein abgeordneter Richter mitwirken darf, 

dahingehend, dass die Mitwirkung abgeordneter 
Lebenszeitrichter in einem Kollegialorgan keinen 

Beschränkungen unterliegt.   

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig



 

 90

  

 

 

 

  

78,60% 

10% 

11,40% 

25. Lockerung des strengen Jährlichkeitsprinzips für den 
Geschäftsverteilungsplan durch Einführung einer 

Möglichkeit für (voraussetzungslose) Änderungen zur 
Jahresmitte.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig

78,30% 

20,30% 

1,40% 

26. Abschaffung der Mitwirkung von Schöffen in 
Wirtschaftsstrafverfahren und Überprüfung der 

Entbindung von Schöffen in anderen Verfahren nur 
anhand eines Willkürmaßstabs.  

Stimme zu

Stimme nicht zu

Halte ich nicht für wichtig
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Echo in der Deutschen Richterzeitung 

(DRiZ 2017 Heft 11 S. 338) 
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Echo in der Politik 

 

Beschluss der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister vom 09. 
November 2017 
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Auszug aus dem Koalitionsvertrag vom 12. März 2018 

 

 


